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Vorwort 

 

Dieses Buch ist nicht aus theoretischem Interesse entstanden, sondern aus 

einer wachsenden Irritation. 

Genossenschaften verstehen sich als Gemeinschaften, die ihren Mitgliedern 

dienen. So steht es im Gesetz, so wird es vermittelt – und so wird es erwar-

tet. Die Praxis zeigt jedoch zunehmend ein anderes Bild: Entscheidungen 

orientieren sich stärker an Marktlogiken, Strukturen nähern sich anderen 

Unternehmensformen an, und die Frage, wem die Genossenschaft eigent-

lich dient, tritt nicht selten in den Hintergrund. 

Diese Entwicklung hat mich nicht losgelassen – auch deshalb, weil ich sie 

aus eigener Erfahrung kenne. Als ehemaliges Vorstandsmitglied einer Ge-

nossenschaftsbank habe ich Verantwortung, Handlungsspielräume und 

Spannungsfelder zwischen wirtschaftlichen Anforderungen und genossen-

schaftlichem Auftrag selbst erlebt. 

Gerade daraus ergibt sich die zentrale Frage: Was bedeutet es tatsächlich, 

eine Genossenschaft zu leiten? 

Der Förderauftrag ist dabei kein abstrakter Begriff, sondern der Maßstab, 

an dem sich alles messen lassen muss – insbesondere das Handeln des Vor-

stands. Dieser steht im Zentrum der Verantwortung: Er entscheidet und ge-

staltet, jedoch nicht im eigenen Interesse, sondern im Dienst der Mitglieder. 

Die zentrale Erkenntnis dieses Buches lautet: 

Der Vorstand ist nicht Herrscher, sondern Diener. 

Dieser Satz soll nicht provozieren, sondern erinnern – an die Bindung an 

den Förderauftrag, an die Verantwortung gegenüber den Mitgliedern und 

an die besondere Ordnung der Genossenschaft. 

Großhabersdorf, im April 2026 

Georg Scheumann 
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I. Nicht Herrscher, sondern Diener – Der Vorstand einer Genossen-

schaftsbank 

Die Genossenschaft ist eine besondere Rechtsform. Sie ist weder Kapital-

gesellschaft noch Verein im klassischen Sinne, sondern eine eigenständige 

Ordnung, die auf einem klar bestimmten Zweck beruht: der Förderung ihrer 

Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Dieser Förderauf-

trag ist nicht nur programmatischer Leitgedanke, sondern rechtlicher Maß-

stab und Grenze jeder unternehmerischen Tätigkeit der Genossenschaft. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich eine zentrale Frage, die zugleich den 

Ausgangspunkt dieser Abhandlung bildet: 

Welche Stellung nimmt der Vorstand innerhalb dieser Ordnung tat-

sächlich ein? 

Nach dem Wortlaut des § 27 Abs. 1 GenG hat der Vorstand die Genossen-

schaft „unter eigener Verantwortung zu leiten“. Diese Formulierung legt – 

insbesondere im Vergleich zum Aktienrecht – ein Verständnis nahe, wo-

nach dem Vorstand eine weitgehend autonome Leitungsbefugnis zukommt.  

In der Praxis wird diese Norm nicht selten in diesem Sinne interpretiert: 

Der Vorstand erscheint als zentrales Entscheidungsorgan, das die Geschi-

cke der Genossenschaft im Wesentlichen eigenständig bestimmt.  

Ein solches Verständnis wirft jedoch grundlegende Zweifel auf. 

Denn es steht in einem Spannungsverhältnis zum tragenden Prinzip des Ge-

nossenschaftsrechts: dem Förderauftrag aus § 1 Abs. 1 GenG. Wenn die 

Genossenschaft ausschließlich dem Zweck dient, die wirtschaftlichen Inte-

ressen ihrer Mitglieder zu fördern, kann die Leitungsmacht des Vorstands 

nicht losgelöst von diesem Zweck gedacht werden. Vielmehr muss sie sich 

an ihm messen lassen. 

Die vorliegende Untersuchung geht von der These aus, dass dieses Span-

nungsverhältnis nur scheinbar besteht. 

Tatsächlich zeigt eine am Förderauftrag orientierte Auslegung des Genos-

senschaftsgesetzes, dass die Leitungsmacht des Vorstands nicht als 
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autonome Herrschaftsbefugnis zu verstehen ist, sondern als funktional ge-

bundene Aufgabe innerhalb einer durch die Mitglieder bestimmten Ord-

nung. Der Vorstand ist danach nicht Träger einer eigenständigen Unterneh-

mensgewalt, sondern Organ zur Umsetzung des genossenschaftlichen 

Zwecks. 

Mit anderen Worten: 

Der Vorstand ist nicht Herrscher über die Genossenschaft, sondern 

Diener ihres Förderauftrags. 

Diese Sichtweise wird in der herrschenden Meinung nicht durchgehend ver-

treten. Vielmehr lässt sich in Rechtsprechung und Praxis eine Tendenz be-

obachten, genossenschaftsrechtliche Strukturen an kapitalgesellschafts-

rechtlichen Leitbildern auszurichten. Dies führt zu einer schleichenden 

Verschiebung der Gewichte innerhalb der Genossenschaft: weg von der 

Mitgliedschaft als Trägerin des Zwecks, hin zu einer stärkeren Verselbstän-

digung der Organleitung. 

Die Folgen dieser Entwicklung sind nicht nur rechtlicher, sondern auch 

praktischer Natur. Sie betreffen insbesondere Genossenschaftsbanken, bei 

denen sich zunehmend die Frage stellt, ob die tatsächliche Geschäftspolitik 

noch in einem angemessenen Verhältnis zum Förderauftrag steht. 

Vor diesem Hintergrund verfolgt die Arbeit drei zentrale Ziele: 

1. Dogmatische Klärung: 

Es soll herausgearbeitet werden, wie § 27 GenG im Lichte des § 1 

GenG systematisch zu verstehen ist und welche Grenzen sich hie-

raus für die Leitungsmacht des Vorstands ergeben. 

2. Systematische Einordnung: 

Die Stellung des Vorstands wird in das Gesamtgefüge der genos-

senschaftlichen Ordnung eingeordnet. Dabei wird insbesondere 

das Verhältnis von Mitgliederversammlung, Vorstand und Förder-

zweck untersucht. 
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3. Praktische Konsequenzen: 

Schließlich werden die Auswirkungen dieses Verständnisses auf 

die Unternehmenspraxis, insbesondere bei Genossenschaftsban-

ken, aufgezeigt. 

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Frage, ob und inwieweit eine 

Missachtung des Förderauftrags nicht nur gesellschaftsrechtliche, sondern 

auch haftungs- oder sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen 

kann. 

Die Untersuchung knüpft an zentrale Beiträge der genossenschaftsrechtli-

chen Literatur an und greift zugleich aktuelle Entwicklungen im Gesetzge-

bungsprozess auf. Sie versteht sich dabei nicht nur als rechtliche Analyse, 

sondern auch als Beitrag zur genossenschaftspolitischen Diskussion. 

Denn letztlich steht hinter der juristischen Fragestellung eine grundlegende 

ordnungspolitische Entscheidung: 

Soll die Genossenschaft eine von ihren Mitgliedern getragene Förder-

gemeinschaft bleiben – oder sich schrittweise einer kapitalorientierten 

Unternehmensform annähern? 

Die Antwort auf diese Frage entscheidet zugleich über die Rolle des Vor-

stands. 

§ 1 Der Förderauftrag als rechtliche Grundnorm 

1. Historische Entwicklung des Fördergedankens 

Die eingetragene Genossenschaft ist aus einer spezifischen sozialen und 

wirtschaftlichen Notlage des 19. Jahrhunderts hervorgegangen. Ihre Entste-

hung ist untrennbar mit den Namen Hermann Schulze-Delitzsch und Fried-

rich Wilhelm Raiffeisen verbunden, deren Ziel es war, wirtschaftlich 

schwächeren Bevölkerungsschichten durch Selbsthilfe, Selbstverantwor-

tung und Selbstverwaltung den Zugang zu Kredit, Absatzmärkten und Ver-

sorgung zu ermöglichen. 
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Kennzeichnend für diese Entwicklung ist, dass die Genossenschaft von An-

fang an nicht als Kapitalanlagevehikel, sondern als Instrument zur För-

derung ihrer Mitglieder konzipiert war. Der wirtschaftliche Erfolg der 

Genossenschaft war dabei kein Selbstzweck, sondern Mittel zur Verbesse-

rung der wirtschaftlichen Lage der Mitglieder. 

Diese funktionale Ausrichtung unterscheidet die Genossenschaft grundle-

gend von kapitalgesellschaftlichen Organisationsformen. Während bei der 

Aktiengesellschaft die Kapitalbeteiligung und die Renditeerwartung im 

Vordergrund stehen, ist die Genossenschaft von ihrem Ursprung her auf die 

unmittelbare wirtschaftliche Förderung ihrer Mitglieder gerichtet. Der wirt-

schaftliche Geschäftsbetrieb dient insoweit nicht der Erzielung eines mög-

lichst hohen Gewinns für die Gesellschaft selbst, sondern der Realisierung 

eines kollektiven Nutzens für die Mitglieder. 

Diese Grundidee wurde bereits in den frühen Genossenschaftsgesetzen nor-

mativ verankert und hat bis heute ihren Ausdruck in § 1 Abs. 1 GenG ge-

funden. Der Fördergedanke ist damit nicht bloß historisches Leitbild, son-

dern konstitutives Strukturprinzip der Genossenschaft. 

2. § 1 Abs. 1 GenG als konstitutive Zweckbestimmung 

§ 1 Abs. 1 GenG bestimmt, dass Genossenschaften Gesellschaften von 

nicht geschlossener Mitgliederzahl sind, deren Zweck darauf gerichtet ist, 

den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen 

Geschäftsbetrieb zu fördern. Diese Vorschrift enthält die zentrale Zweck-

bestimmung der Genossenschaft und bildet den Ausgangspunkt jeder ge-

nossenschaftsrechtlichen Betrachtung. 

Dogmatisch ist § 1 Abs. 1 GenG nicht lediglich als programmatische Leit-

norm zu verstehen, sondern als verbindliche rechtliche Grundnorm, die 

den zulässigen Tätigkeitsbereich der Genossenschaft bestimmt und be-

grenzt. Der Förderauftrag ist zwingendes Recht; er kann weder durch Sat-

zung noch durch Organbeschlüsse aufgehoben oder relativiert werden. In 

diesem Sinne kommt ihm eine dem Gesellschaftsvertrag vorgelagerte, 

strukturprägende Funktion zu. 
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Der Begriff der „Förderung“ ist dabei weit, aber nicht beliebig zu verstehen. 

Er verlangt eine auf die Mitglieder bezogene wirtschaftliche Tätigkeit der 

Genossenschaft, die typischerweise durch den Abschluss sogenannter För-

dergeschäfte erfolgt. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass zwischen Ge-

nossenschaft und Mitglied ein Leistungsaustausch stattfindet, der dem Mit-

glied einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft. Eine bloß mittelbare oder 

reflexartige Begünstigung genügt demgegenüber grundsätzlich nicht, um 

den Förderauftrag zu erfüllen. 

Zugleich ist der Förderauftrag nicht auf eine bestimmte Form der Förderung 

festgelegt. Es obliegt vielmehr den Mitgliedern, im Rahmen der Satzung 

und durch Beschlüsse der Generalversammlung zu bestimmen, auf welche 

Weise die Förderung konkret erfolgen soll. Der Förderauftrag ist damit so-

wohl verbindlich als auch inhaltlich ausfüllungsbedürftig. 

Gerade in dieser Kombination aus Bindung und Offenheit liegt seine be-

sondere rechtliche Bedeutung: Er gibt die Richtung vor, ohne die konkrete 

Ausgestaltung im Einzelnen festzulegen. 

3. Der Förderauftrag als Auslegungsmaßstab des Genossenschaftsge-

setzes 

Als konstitutive Zwecknorm entfaltet § 1 Abs. 1 GenG eine über seinen 

unmittelbaren Regelungsgehalt hinausgehende Wirkung. Er ist zugleich 

maßgeblicher Auslegungsmaßstab für sämtliche Vorschriften des Genos-

senschaftsgesetzes. 

Dies bedeutet, dass alle genossenschaftsrechtlichen Normen im Lichte des 

Förderauftrags zu interpretieren sind. Wo mehrere Auslegungsmöglichkei-

ten bestehen, ist diejenige vorzuziehen, die den Förderzweck am besten zur 

Geltung bringt. Der Förderauftrag fungiert insoweit als teleologischer Leit-

stern der Gesetzesauslegung. 

Diese Funktion wird besonders deutlich im Zusammenhang mit der Lei-

tungsmacht des Vorstands nach § 27 GenG. Die dort normierte „eigenver-

antwortliche Leitung“ kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern ist in 
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den Kontext des Förderauftrags einzuordnen. Die Leitung der Genossen-

schaft ist kein Selbstzweck, sondern dient der Verwirklichung des in § 1 

Abs. 1 GenG bestimmten Zwecks. Die Reichweite der Leitungsbefugnis 

des Vorstands wird somit durch den Förderauftrag begrenzt. 

Eine Auslegung, die dem Vorstand eine von den Mitgliedern und ihrem 

Förderinteresse losgelöste, autonome Unternehmensführung zubilligt, 

würde dem systematischen Zusammenhang des Gesetzes widersprechen. 

Sie würde den Förderauftrag relativieren und damit das zentrale Struktur-

prinzip der Genossenschaft unterlaufen. 

Der Förderauftrag wirkt daher nicht nur als Zielvorgabe, sondern auch als 

rechtliche Schranke. Er begrenzt die Entscheidungsfreiheit der Organe 

und stellt sicher, dass die Genossenschaft ihrem Zweck entsprechend tätig 

bleibt. 

4. Abgrenzung zu kapitalgesellschaftsrechtlichen Zielsystemen 

Die besondere Stellung des Förderauftrags wird besonders deutlich im Ver-

gleich zu den Zielsystemen kapitalgesellschaftlicher Rechtsformen. 

Die Aktiengesellschaft ist typischerweise auf die Mehrung des Gesell-

schaftsvermögens und die Erzielung von Renditen für ihre Anteilseigner 

ausgerichtet. Zwar wird in der neueren Diskussion auch auf weitergehende 

Unternehmensziele, etwa im Sinne einer „Unternehmensinteresse“-Dokt-

rin, abgestellt. Gleichwohl bleibt die Kapitalbeteiligung das zentrale Struk-

turmerkmal, das die Stellung der Gesellschafter und die Zielrichtung der 

Gesellschaft prägt. 

Demgegenüber fehlt es der Genossenschaft an einer solchen kapitalbezoge-

nen Zwecksetzung. Die Mitglieder sind nicht primär Kapitalgeber, sondern 

Nutzer der genossenschaftlichen Leistungen. Ihre Stellung bestimmt sich 

nicht nach der Höhe ihrer Beteiligung, sondern nach ihrer Mitgliedschaft. 

Dies kommt insbesondere im Prinzip „ein Mitglied – eine Stimme“ zum 

Ausdruck. 
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Aus dieser Struktur folgt, dass die Genossenschaft kein eigenständiges Ge-

winnmaximierungsinteresse verfolgt. Gewinne sind lediglich Mittel zur Si-

cherung und Weiterentwicklung des Geschäftsbetriebs, nicht aber Selbst-

zweck. Entscheidend ist vielmehr, in welchem Umfang und auf welche 

Weise die Mitglieder gefördert werden. 

Eine Übertragung kapitalgesellschaftsrechtlicher Leitbilder auf die Genos-

senschaft ist daher nur eingeschränkt möglich. Insbesondere verbietet sich 

ein Verständnis der Genossenschaft als Unternehmen, das primär eigene 

wirtschaftliche Interessen verfolgt und dessen Organe im Wesentlichen au-

tonom über dessen Ausrichtung entscheiden. 

Der Förderauftrag setzt dem eine andere Ordnung entgegen: Er bindet die 

Genossenschaft und ihre Organe an die Interessen der Mitglieder und macht 

diese zum Maßstab ihres Handelns. 

Zwischenergebnis 

Der Förderauftrag des § 1 Abs. 1 GenG ist die zentrale Grundnorm des Ge-

nossenschaftsrechts. Er bestimmt nicht nur den Zweck der Genossenschaft, 

sondern prägt deren gesamte rechtliche Struktur. Als verbindliche Zweck-

bestimmung und maßgeblicher Auslegungsmaßstab begrenzt er die Hand-

lungsspielräume der Organe und sichert die Ausrichtung der Genossen-

schaft auf die Förderung ihrer Mitglieder. 

Jede Betrachtung der Stellung des Vorstands hat daher von diesem Aus-

gangspunkt auszugehen. Die Leitungsmacht des Vorstands ist nicht isoliert, 

sondern nur im Lichte des Förderauftrags zu verstehen. 

§ 2 Die Genossenschaft als Sonderwirtschaftsverein 

1. Systematische Einordnung im Gesellschaftsrecht 

Die eingetragene Genossenschaft nimmt im deutschen Gesellschaftsrecht 

eine eigenständige Stellung ein. Sie lässt sich weder den Kapitalgesell-

schaften noch den klassischen Personengesellschaften eindeutig zuordnen, 
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sondern stellt eine besondere Organisationsform dar, die auf einer spezifi-

schen Kombination von personalen und wirtschaftlichen Elementen beruht. 

Ausgangspunkt ihrer systematischen Einordnung ist das allgemeine Ver-

einsrecht der §§ 21 ff. BGB. Die Genossenschaft gehört – ebenso wie die 

Aktiengesellschaft und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung – zu den 

wirtschaftlichen Vereinen im Sinne des § 22 BGB, deren Rechtsfähigkeit 

nicht durch staatliche Verleihung, sondern durch spezialgesetzliche Rege-

lung begründet wird. Das Genossenschaftsgesetz konkretisiert insoweit die 

allgemeine Struktur des wirtschaftlichen Vereins und entwickelt sie in spe-

zifischer Weise fort. 

Dogmatisch ist die Genossenschaft daher als Sonderform des wirtschaft-

lichen Vereins zu begreifen. Ihre Besonderheit liegt nicht in der bloßen 

Teilnahme am wirtschaftlichen Verkehr, sondern in der spezifischen 

Zweckbindung dieses wirtschaftlichen Handelns. Während der wirtschaft-

liche Verein im Sinne des § 22 BGB allgemein auf einen wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb gerichtet ist, ist dieser bei der Genossenschaft von vorn-

herein auf die Förderung der Mitglieder ausgerichtet. 

Die Genossenschaft ist somit kein beliebiger wirtschaftlicher Zusammen-

schluss, sondern ein zweckgebundener wirtschaftli-cher Verband. Ihre 

rechtliche Struktur ist darauf angelegt, wirtschaftliche Tätigkeit und Mit-

gliederinteressen untrennbar miteinander zu verbinden. 

Diese systematische Einordnung hat weitreichende Konsequenzen: Sie ver-

deutlicht, dass die Genossenschaft nicht lediglich eine Variante unter meh-

reren gleichartigen Gesellschaftsformen ist, sondern eine eigenständige 

Rechtsfigur mit spezifischer innerer Logik. Diese Logik wird maßgeblich 

durch den Förderauftrag geprägt und unterscheidet die Genossenschaft 

grundlegend von anderen Organisationsformen. 

2. Verhältnis zu Verein, GmbH und Aktiengesellschaft 

Die Eigenart der Genossenschaft tritt besonders deutlich im Vergleich zu 

anderen Gesellschaftsformen hervor. 
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a) Verhältnis zum Idealverein 

Der Idealverein im Sinne des § 21 BGB ist auf einen nichtwirtschaftlichen 

Zweck gerichtet. Seine Tätigkeit darf sich nicht auf einen wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb als Hauptzweck erstrecken. Die Genossenschaft unter-

scheidet sich hiervon grundlegend, da ihr Zweck gerade in der wirtschaftli-

chen Förderung ihrer Mitglieder liegt. Sie ist daher kein Idealverein, son-

dern ein wirtschaftlich tätiger Verband. 

Gleichwohl bestehen strukturelle Gemeinsamkeiten. Beide Rechtsformen 

beruhen auf dem Gedanken der Mitgliedschaft und der Selbstorganisation. 

Insbesondere die demokratische Willensbildung durch die Mitgliederver-

sammlung verbindet den Idealverein mit der Genossenschaft. Diese Ge-

meinsamkeit erklärt, warum die genossenschaftsrechtliche Ordnung histo-

risch und systematisch an das Vereinsrecht anknüpft. 

b) Verhältnis zur Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung 

Die GmbH ist eine Kapitalgesellschaft mit personalistischen Elementen. 

Ihre Struktur ist durch die Beteiligung der Gesellschafter am Stammkapital 

und durch die Möglichkeit der Einflussnahme über Gesellschafterbe-

schlüsse geprägt. Zwar können die Gesellschafter einer GmbH ebenfalls 

wirtschaftliche Interessen verfolgen, doch ist die Gesellschaft selbst nicht 

auf die Förderung ihrer Gesellschafter im Sinne eines übergeordneten För-

derauftrags ausgerichtet. 

Der wesentliche Unterschied zur Genossenschaft liegt darin, dass die 

GmbH ein eigenständiges Unternehmensinteresse verfolgt, das nicht not-

wendig mit den individuellen Interessen der Gesellschafter übereinstimmen 

muss. Die Gesellschafter können ihre Beziehung zur Gesellschaft grund-

sätzlich frei gestalten und sind nicht in gleicher Weise in einen verbindli-

chen Förderzusammenhang eingebunden. 

Die Genossenschaft hingegen ist strukturell darauf angelegt, dass die Mit-

glieder zugleich Nutzer der genossenschaftlichen Leistungen sind. Diese 
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Identität von Mitgliedschaft und Nutzung begründet eine andere Form der 

Bindung, die über das bloße Halten von Geschäftsanteilen hinausgeht. 

c) Verhältnis zur Aktiengesellschaft 

Die Abgrenzung zur Aktiengesellschaft ist von besonderer Bedeutung. Die 

Aktiengesellschaft ist die klassische Kapitalgesellschaft, deren Zweck in 

der Bündelung von Kapital und der Organisation eines Unternehmens liegt. 

Die Aktionäre sind typischerweise Kapitalgeber, deren Interesse auf die Er-

zielung einer Rendite gerichtet ist. 

Die Leitung der Aktiengesellschaft erfolgt durch den Vorstand in eigener 

Verantwortung. Diese Leitungsautonomie ist Ausdruck der Trennung von 

Eigentum und Kontrolle: Die Aktionäre stellen Kapital zur Verfügung, 

ohne selbst unmittelbar an der Unternehmensführung beteiligt zu sein. 

Ein solches Modell ist auf die Genossenschaft nicht übertragbar. Die Mit-

glieder einer Genossenschaft sind nicht bloße Kapitalgeber, sondern Träger 

des Förderzwecks. Ihre Beziehung zur Genossenschaft ist nicht durch eine 

distanzierte Kapitalbeteiligung, sondern durch eine funktionale Verflech-

tung geprägt. Sie sind zugleich Mitglieder und Kunden der Genossenschaft. 

Daraus folgt, dass auch die Stellung des Vorstands in der Genossenschaft 

nicht nach dem Vorbild der Aktiengesellschaft bestimmt werden kann. Eine 

Übertragung aktienrechtlicher Leitungsmodelle würde die spezifische 

Zweckbindung der Genossenschaft verkennen und ihre innere Struktur ver-

ändern. 

3. Zweckbindung und Strukturprinzipien 

Die Genossenschaft ist durch eine enge Verbindung von Zweck und Struk-

tur gekennzeichnet. Der Förderauftrag aus § 1 Abs. 1 GenG ist nicht ledig-

lich ein Ziel unter mehreren, sondern das tragende Prinzip, das sämtliche 

Strukturelemente der Genossenschaft durchdringt. 

Diese Zweckbindung äußert sich in mehreren grundlegenden Strukturprin-

zipien: 
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a) Vorrang des Förderzwecks 

Der Förderzweck steht über allen anderen Zielsetzungen der Genossen-

schaft. Wirtschaftliche Tätigkeit, Gewinnbildung und organisatorische Ent-

scheidungen sind stets an ihm auszurichten. Die Genossenschaft darf keine 

Zwecke verfolgen, die mit der Förderung ihrer Mitglieder nicht vereinbar 

sind. 

b) Funktionale Ausrichtung des Geschäftsbetriebs 

Der Geschäftsbetrieb der Genossenschaft ist kein Selbstzweck. Er dient 

ausschließlich der Realisierung des Förderauftrags. Dies unterscheidet die 

Genossenschaft von Unternehmen, deren Tätigkeit primär auf die Maxi-

mierung eigener wirtschaftlicher Vorteile gerichtet ist. 

c) Demokratische Willensbildung 

Die Willensbildung in der Genossenschaft erfolgt grundsätzlich nach dem 

Prinzip „ein Mitglied – eine Stimme“. Dieses Prinzip gewährleistet, dass 

die Einflussnahme nicht von der Höhe der Kapitalbeteiligung abhängt, son-

dern an die Mitgliedschaft als solche anknüpft. 

d) Selbstorganschaft 

Die Organe der Genossenschaft werden aus dem Kreis der Mitglieder ge-

bildet. Auch wenn in größeren Genossenschaften hauptamtliche Vorstände 

tätig sind, bleibt die genossenschaftliche Ordnung darauf angelegt, dass die 

Leitung letztlich aus der Mitgliedschaft hervorgeht und ihr gegenüber ver-

antwortlich ist. 

Diese Strukturprinzipien sind Ausdruck der Zweckbindung der Genossen-

schaft. Sie sichern, dass die Organisation nicht von ihrem ursprünglichen 

Zweck abweicht und sich zu einer kapitalorientierten Unternehmensform 

entwickelt. 

4. Mitgliederidentität und Förderbeziehung 

Ein zentrales Merkmal der Genossenschaft ist die Identität ihrer Mitglieder 

mit den Nutzern ihrer Leistungen. Die Mitglieder sind nicht lediglich 
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Anteilseigner, sondern stehen in einer unmittelbaren wirtschaftlichen Be-

ziehung zur Genossenschaft. 

Diese sogenannte Identität von Mitglied und Kunde ist das entscheidende 

Unterscheidungsmerkmal gegenüber kapitalgesellschaftlichen Strukturen. 

Sie führt dazu, dass die Genossenschaft nicht für einen anonymen Markt, 

sondern für einen konkret bestimmbaren Mitgliederkreis tätig wird. 

Die Förderbeziehung zwischen Genossenschaft und Mitglied ist dabei re-

gelmäßig durch einen Leistungsaustausch gekennzeichnet. Die Genossen-

schaft erbringt Leistungen – etwa Kreditgewährung, Warenlieferung oder 

Dienstleistungen –, die den Mitgliedern einen wirtschaftlichen Vorteil ver-

schaffen. Im Gegenzug nehmen die Mitglieder diese Leistungen in An-

spruch und tragen damit zum wirtschaftlichen Erfolg der Genossenschaft 

bei. 

Diese wechselseitige Beziehung begründet eine besondere Form der Bin-

dung. Die Genossenschaft ist auf die Mitwirkung ihrer Mitglieder angewie-

sen, während die Mitglieder von den Leistungen der Genossenschaft profi-

tieren. Beide Seiten sind funktional aufeinander bezogen. 

Gerade diese enge Verflechtung unterscheidet die Genossenschaft von Or-

ganisationsformen, in denen die Beziehung zwischen Gesellschaft und An-

teilseignern vorwiegend durch Kapitalbeteiligung vermittelt wird. In der 

Genossenschaft steht nicht das Kapital, sondern die Nutzung der gemeinsa-

men Einrichtung im Vordergrund. 

Aus dieser Mitgliederidentität folgt zugleich, dass die Genossenschaft 

keine von den Mitgliedern unabhängige Interessenlage entwickeln darf. 

Ihre Tätigkeit muss sich stets an den Bedürfnissen der Mitglieder orientie-

ren. Dies gilt auch für die Organe der Genossenschaft, insbesondere für den 

Vorstand. 

Zwischenergebnis 

Die Genossenschaft ist als Sonderwirtschaftsverein eine eigenständige 

Rechtsform mit spezifischer Zweckbindung und Struktur. Ihre Einordnung 

im Gesellschaftsrecht zeigt, dass sie weder als Kapitalgesellschaft noch als 
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bloßer Verein verstanden werden kann. Vielmehr handelt es sich um eine 

zweckgebundene Organisation, deren gesamte Struktur auf die Förderung 

ihrer Mitglieder ausgerichtet ist. 

Aus dieser besonderen Stellung folgt, dass auch die Organe der Genossen-

schaft, insbesondere der Vorstand, nicht als autonome Machtträger verstan-

den werden können. Ihre Funktion erschließt sich vielmehr aus der Einbin-

dung in die durch den Förderauftrag bestimmte Ordnung. 

Damit ist die Grundlage für die weitere Untersuchung gelegt: Die Stellung 

des Vorstands ist nicht isoliert zu betrachten, sondern ergibt sich aus der 

Struktur der Genossenschaft als zweckgebundener Förderverband. 

§ 3 Mitglieder als Träger der genossenschaftlichen Ordnung 

1. Mitgliedschaftsrechte und -pflichten 

Die Mitgliedschaft bildet das konstitutive Element der Genossenschaft. Sie 

begründet nicht lediglich eine vermögensrechtliche Beteiligung, sondern 

eine umfassende rechtliche Stellung, die durch Rechte und Pflichten gleich-

ermaßen geprägt ist. Anders als bei kapitalgesellschaftlichen Beteiligungs-

formen erschöpft sich die Mitgliedschaft nicht im Halten von Anteilen, son-

dern ist auf eine aktive Einbindung in die genossenschaftliche Ordnung an-

gelegt. 

Zu den zentralen Rechten der Mitglieder zählen insbesondere das Stimm-

recht in der Generalversammlung, das Recht auf Teilnahme am gemein-

schaftlichen Geschäftsbetrieb sowie das Recht auf Teilhabe an den Ergeb-

nissen der genossenschaftlichen Tätigkeit. Diese Rechte sind Ausdruck der 

personalen Struktur der Genossenschaft und sichern die Mitwirkung der 

Mitglieder an der Gestaltung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten. 

Demgegenüber stehen Pflichten, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben. 

Hierzu gehören insbesondere die Verpflichtung zur Leistung der Geschäfts-

anteile sowie – je nach Ausgestaltung der Satzung – die Pflicht zur Inan-

spruchnahme der genossenschaftlichen Leistungen oder zur Mitwirkung 



Nicht Herrscher, sondern Diener 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

__ 

 19 

 

am Geschäftsbetrieb. Diese Pflichten verdeutlichen, dass die Mitgliedschaft 

nicht nur Teilhabe, sondern auch Verantwortung bedeutet. 

Kennzeichnend ist, dass Rechte und Pflichten in einem funktionalen Zu-

sammenhang stehen. Die Mitglieder sind nicht lediglich Nutznießer der ge-

nossenschaftlichen Tätigkeit, sondern zugleich deren Träger. Sie wirken an 

der Verwirklichung des Förderauftrags mit und sind damit integraler Be-

standteil der genossenschaftlichen Ordnung. 

Die Mitgliedschaft ist somit nicht als bloße Rechtsposition zu verstehen, 

sondern als Teilnahme an einer rechtlich gebundenen Fördergemein-

schaft. In dieser Gemeinschaft sind die Mitglieder nicht nur Adressaten, 

sondern zugleich Ursprung der genossenschaftlichen Zielsetzung. 

2. Die Generalversammlung als Willensbildungsorgan 

Die Generalversammlung ist das zentrale Willensbildungsorgan der Genos-

senschaft. In ihr bündeln sich die Mitgliedschaftsrechte, und in ihr kommt 

der gemeinschaftliche Wille der Mitglieder zum Ausdruck. 

Nach § 43 Abs. 1 GenG üben die Mitglieder ihre Rechte in den Angelegen-

heiten der Genossenschaft grundsätzlich in der Generalversammlung aus. 

Diese gesetzliche Zuordnung verdeutlicht, dass die maßgeblichen Entschei-

dungen über die Ausrichtung und Entwicklung der Genossenschaft nicht 

außerhalb der Mitgliedschaft getroffen werden, sondern in deren Mitte. 

Die Generalversammlung ist dabei nicht lediglich ein Kontrollorgan, son-

dern das forum der grundlegenden Willensbildung. Ihr obliegen insbeson-

dere Entscheidungen über Satzungsänderungen, die Verwendung des Jah-

resüberschusses sowie die Bestellung und Abberufung der Mitglieder von 

Vorstand und Aufsichtsrat. Diese Kompetenzen betreffen die grundlegen-

den Strukturen und die personelle Besetzung der Genossenschaft. 

Die Bedeutung der Generalversammlung geht jedoch über diese formalen 

Zuständigkeiten hinaus. Sie ist der Ort, an dem die Mitglieder ihre gemein-

samen Interessen artikulieren und in verbindliche Entscheidungen 
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überführen. In ihr manifestiert sich der genossenschaftliche Grundsatz der 

Selbstverwaltung. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Willensbildung in der Generalver-

sammlung nach dem Prinzip der Gleichheit der Mitglieder erfolgt. Das 

Stimmrecht ist grundsätzlich unabhängig von der Höhe der Kapitalbeteili-

gung ausgestaltet. Dieses Prinzip stellt sicher, dass die genossenschaftliche 

Ordnung nicht durch kapitalmäßige Einflussnahme dominiert wird, sondern 

an der Mitgliedschaft als solcher anknüpft. 

Die Generalversammlung ist somit nicht nur ein Organ unter mehreren, 

sondern Ausdruck der genossenschaftlichen Grundstruktur. Sie verkörpert 

die kollektive Selbstbestimmung der Mitglieder und bildet den Ausgangs-

punkt für die weitere Umsetzung des Förderauftrags. 

3. Konkretisierung des Förderauftrags durch Mitgliederbeschlüsse 

Der Förderauftrag des § 1 Abs. 1 GenG gibt die grundlegende Zielrichtung 

der Genossenschaft vor, lässt jedoch Raum für unterschiedliche Ausgestal-

tungen. Es obliegt den Mitgliedern, diesen abstrakten Zweck durch kon-

krete Entscheidungen mit Inhalt zu füllen. 

Diese Konkretisierung erfolgt in erster Linie durch Beschlüsse der Gene-

ralversammlung. Durch sie wird bestimmt, in welchen Bereichen und in 

welcher Weise die Genossenschaft tätig werden soll, welche Leistungen sie 

ihren Mitgliedern anbietet und welche strategischen Schwerpunkte gesetzt 

werden. Der Unternehmensgegenstand, wie er in der Satzung festgelegt ist, 

wird durch solche Beschlüsse fortentwickelt und konkretisiert. 

Dabei handelt es sich nicht lediglich um untergeordnete Detailentscheidun-

gen, sondern um die inhaltliche Ausgestaltung des Förderauftrags. Die Mit-

glieder bestimmen, was Förderung im konkreten Fall bedeutet. Sie legen 

fest, welche Interessen verfolgt werden und wie die genossenschaftlichen 

Ressourcen eingesetzt werden sollen. 

Diese Funktion der Mitgliederbeschlüsse hat erhebliche rechtliche Bedeu-

tung. Sie begründet eine Bindung für die Organe der Genossenschaft, 
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insbesondere für den Vorstand. Der Vorstand ist verpflichtet, die durch die 

Mitglieder getroffenen Grundentscheidungen zu beachten und umzusetzen. 

Die Konkretisierung des Förderauftrags durch die Mitglieder ist daher kein 

bloßes Begleitphänomen, sondern integraler Bestandteil der genossen-

schaftlichen Ordnung. Sie stellt sicher, dass die Genossenschaft nicht ei-

genständig über ihren Zweck disponiert, sondern an den Willen ihrer Mit-

glieder gebunden bleibt. 

Damit wird zugleich deutlich, dass die Leitung der Genossenschaft nicht in 

einem originären Bestimmungsrecht über den Zweck besteht, sondern in 

der Umsetzung eines durch die Mitglieder vorgegebenen Rahmens. 

4. Grenzen und Reichweite der Mitgliederautonomie 

Die Stellung der Mitglieder als Träger der genossenschaftlichen Ordnung 

bedeutet nicht, dass ihre Entscheidungsfreiheit unbegrenzt wäre. Auch die 

Mitgliederautonomie unterliegt rechtlichen Grenzen. 

Zunächst ergibt sich eine solche Grenze aus dem Förderauftrag selbst. Die 

Mitglieder können keine Beschlüsse fassen, die dem Zweck der Förderung 

widersprechen oder diesen aufheben. Der Förderauftrag ist zwingendes 

Recht und entzieht sich der Disposition durch die Mitglieder. 

Darüber hinaus sind die Mitglieder an die gesetzlichen und satzungsmäßi-

gen Vorgaben gebunden. Insbesondere müssen Beschlüsse der Generalver-

sammlung die formellen Anforderungen des Genossenschaftsgesetzes ein-

halten und dürfen nicht gegen zwingende Vorschriften verstoßen. Auch die 

Rechte einzelner Mitglieder sind zu beachten; Mehrheitsentscheidungen 

dürfen nicht zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Benachteiligung von 

Minderheiten führen. 

Schließlich ergeben sich praktische Grenzen aus der Struktur der Genos-

senschaft selbst. Die Mitglieder können zwar grundlegende Entscheidun-

gen treffen, sind jedoch regelmäßig nicht in der Lage, die laufende Ge-

schäftsführung im Detail zu steuern. Dies ist Aufgabe des Vorstands. Die 
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Mitgliederautonomie erstreckt sich daher primär auf die Festlegung der 

grundlegenden Ausrichtung, nicht auf die operative Umsetzung. 

Gerade in dieser Begrenzung liegt jedoch keine Schwächung, sondern eine 

funktionale Differenzierung. Die Mitglieder bestimmen den Rahmen und 

die Zielrichtung, während der Vorstand für die konkrete Umsetzung ver-

antwortlich ist. Beide Ebenen sind aufeinander bezogen und ergänzen sich. 

Die Reichweite der Mitgliederautonomie ist somit als Bestimmungsrecht 

über den Zweck und die grundlegende Ausrichtung der Genossen-

schaft zu verstehen. Innerhalb dieses Rahmens entfaltet sich die Tätigkeit 

der Organe. 

Zwischenergebnis 

Die Mitglieder sind die Träger der genossenschaftlichen Ordnung. Sie be-

stimmen durch ihre Mitwirkung in der Generalversammlung die grundle-

gende Ausrichtung der Genossenschaft und konkretisieren den Förderauf-

trag inhaltlich. Ihre Stellung geht damit über die eines bloßen Beteiligten 

hinaus; sie sind Ursprung und Maßstab der genossenschaftlichen Tätigkeit. 

Die Mitgliederautonomie ist dabei nicht grenzenlos, sondern in die rechtli-

che Ordnung der Genossenschaft eingebettet. Sie findet ihre Grenze insbe-

sondere im Förderauftrag selbst sowie in den gesetzlichen und satzungsmä-

ßigen Vorgaben. 

Für die weitere Untersuchung ergibt sich hieraus eine zentrale Konsequenz: 

Die Organe der Genossenschaft, insbesondere der Vorstand, sind in eine 

durch die Mitglieder bestimmte Ordnung eingebunden. Ihre Tätigkeit er-

schließt sich nicht aus einer eigenständigen Entscheidungsbefugnis über 

den Zweck, sondern aus der Umsetzung der durch die Mitglieder gesetzten 

Vorgaben. 

Damit ist der Übergang zur Analyse der Leitungsmacht des Vorstands vor-

bereitet. 
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II. Die Leitungsmacht des Vorstands im Spannungsfeld von Autono-

mie und Bindung 

§ 4 § 27 GenG: Inhalt und Entwicklung der Leitungsbefugnis 

1. Wortlaut und Systematik des § 27 GenG 

§ 27 Abs. 1 Satz 1 GenG bestimmt, dass der Vorstand die Genossenschaft 

„unter eigener Verantwortung zu leiten“ hat. Diese Formulierung stellt die 

zentrale gesetzliche Grundlage für die Stellung des Vorstands dar und wird 

in der Praxis häufig als Ausdruck einer weitreichenden Leitungsautonomie 

verstanden. 

Bereits der Wortlaut legt nahe, dass dem Vorstand die maßgebliche Ent-

scheidungsbefugnis in Bezug auf die Führung der Genossenschaft zu-

kommt. Die Verwendung des Begriffs der „eigenen Verantwortung“ deutet 

darauf hin, dass der Vorstand seine Entscheidungen unabhängig und ohne 

unmittelbare Bindung an Weisungen Dritter zu treffen hat. 

Systematisch ist § 27 GenG im Zusammenhang mit den übrigen Vorschrif-

ten über die Organe der Genossenschaft zu betrachten. Während § 43 GenG 

die Zuständigkeiten der Generalversammlung regelt und § 38 GenG den 

Aufsichtsrat betrifft, weist § 27 GenG dem Vorstand die Aufgabe der Ge-

schäftsführung und Vertretung zu. Der Vorstand ist damit das zentrale Or-

gan für die operative Leitung der Genossenschaft. 

Diese gesetzliche Zuordnung führt dazu, dass die Leitungskompetenz 

grundsätzlich beim Vorstand konzentriert ist. Weder die Generalversamm-

lung noch der Aufsichtsrat sind als Geschäftsführungsorgane ausgestaltet. 

Ihre Funktionen beschränken sich im Wesentlichen auf Willensbildung, 

Kontrolle und grundlegende Strukturentscheidungen. 

Allerdings darf die Vorschrift nicht isoliert betrachtet werden. Ihre syste-

matische Stellung innerhalb des Genossenschaftsgesetzes sowie ihr Ver-

hältnis zu § 1 Abs. 1 GenG machen deutlich, dass die Leitungsbefugnis des 

Vorstands nicht losgelöst vom Förderauftrag verstanden werden kann. Die 
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Leitung der Genossenschaft ist funktional auf die Verwirklichung dieses 

Zwecks ausgerichtet. 

Der Wortlaut des § 27 GenG beschreibt somit die Zuständigkeit des Vor-

stands, trifft jedoch für sich genommen noch keine abschließende Aussage 

über deren inhaltliche Reichweite. 

2. Historische Entwicklung (insbesondere Reform 1973) 

Die heutige Fassung des § 27 GenG ist das Ergebnis einer grundlegenden 

Reform des Genossenschaftsrechts im Jahr 1973. Diese Reform markiert 

einen entscheidenden Wendepunkt in der Entwicklung der genossenschaft-

lichen Leitungsordnung. 

Vor der Reform war der Vorstand in stärkerem Maße an Weisungen der 

Generalversammlung gebunden. Die damalige Rechtslage sah vor, dass der 

Vorstand die Beschränkungen zu beachten hatte, die nicht nur durch die 

Satzung, sondern auch durch Beschlüsse der Generalversammlung festge-

legt worden waren. Damit kam der Generalversammlung eine deutlich stär-

kere Stellung in der laufenden Geschäftsführung zu. 

Die Reform von 1973 änderte dieses Gefüge grundlegend. Durch die Strei-

chung des ausdrücklichen Bezugs auf Beschlüsse der Generalversammlung 

wurde der Vorstand von einer unmittelbaren Weisungsgebundenheit be-

freit. An ihre Stelle trat die Regelung, dass der Vorstand die Genossenschaft 

eigenverantwortlich zu leiten hat und lediglich die durch die Satzung ge-

setzten Beschränkungen zu beachten sind. 

Diese Änderung führte zu einer erheblichen Verschiebung der Gewichte 

innerhalb der genossenschaftlichen Organisation. Die Generalversamm-

lung verlor ihre unmittelbare Einflussmöglichkeit auf die laufende Ge-

schäftsführung, während die Stellung des Vorstands gestärkt wurde. 

Die Reform ist vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung und 

der zunehmenden Komplexität genossenschaftlicher Unternehmen zu se-

hen. Insbesondere größere Genossenschaften, etwa im Bankensektor, sahen 

sich mit Anforderungen konfrontiert, die eine schnelle und fachlich 
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fundierte Entscheidungsfindung erforderlich machten. Die Einbindung der 

Generalversammlung in operative Entscheidungen erschien vor diesem 

Hintergrund als nicht mehr zeitgemäß. 

Gleichwohl bedeutete die Reform keinen vollständigen Bruch mit den ge-

nossenschaftlichen Grundprinzipien. Der Förderauftrag blieb unverändert 

bestehen, und auch die grundlegenden Mitwirkungsrechte der Mitglieder 

wurden nicht aufgehoben. Die Neuregelung zielte vielmehr auf eine funk-

tionale Differenzierung zwischen strategischer Willensbildung durch die 

Mitglieder und operativer Umsetzung durch den Vorstand. 

3. Abkehr von der Weisungsgebundenheit 

Die Reform des Jahres 1973 wird häufig als Abkehr von der Weisungsge-

bundenheit des Vorstands interpretiert. In der Tat lässt sich feststellen, dass 

der Vorstand seitdem nicht mehr an einfache Beschlüsse der Generalver-

sammlung gebunden ist, soweit diese nicht in der Satzung verankert sind. 

Diese Entwicklung hat in der Literatur vielfach zu der Annahme geführt, 

der Vorstand sei nunmehr als weitgehend unabhängiges Leitungsorgan zu 

verstehen. Der Begriff der „eigenverantwortlichen Leitung“ wurde dabei 

teilweise im Sinne einer umfassenden Entscheidungsfreiheit interpretiert, 

die den Vorstand von unmittelbaren Einflussnahmen der Mitglieder frei-

stellt. 

Ein solches Verständnis greift jedoch zu kurz. 

Zwar ist der Vorstand nicht mehr in gleicher Weise wie zuvor an konkrete 

Einzelweisungen der Generalversammlung gebunden. Dies bedeutet jedoch 

nicht, dass er sich von den grundlegenden Entscheidungen der Mitglieder 

lösen kann. Die Abkehr von der Weisungsgebundenheit betrifft primär die 

operative Ebene der Geschäftsführung, nicht jedoch die grundsätzliche 

Ausrichtung der Genossenschaft. 

Die Mitglieder behalten weiterhin die Kompetenz, den Förderauftrag in-

haltlich zu konkretisieren und die grundlegenden Rahmenbedingungen der 

genossenschaftlichen Tätigkeit festzulegen. Diese Entscheidungen sind für 
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den Vorstand verbindlich. Die Freiheit des Vorstands besteht daher nicht 

im „Ob“ der Zielsetzung, sondern im „Wie“ ihrer Umsetzung. 

Die Abkehr von der Weisungsgebundenheit ist somit nicht als vollständige 

Loslösung des Vorstands von der Mitgliedschaft zu verstehen, sondern als 

Ausdruck einer funktionalen Arbeitsteilung innerhalb der genossenschaft-

lichen Ordnung. 

4. Gesetzgeberische Motive und Kritik 

Die gesetzgeberischen Motive für die Reform des § 27 GenG lagen vor al-

lem in dem Bestreben, die Genossenschaft als Wettbewerbsform gegenüber 

anderen Unternehmensformen zu stärken. Der Gesetzgeber ging davon aus, 

dass eine größere Unabhängigkeit des Vorstands erforderlich sei, um flexi-

bel auf wirtschaftliche Veränderungen reagieren zu können. 

Insbesondere wurde argumentiert, dass die Genossenschaft im Wettbewerb 

mit Kapitalgesellschaften stehe, deren Leitungsorgane über eine vergleich-

bare Entscheidungsfreiheit verfügen. Um Wettbewerbsnachteile zu vermei-

den, sei es daher notwendig, auch dem Vorstand der Genossenschaft eine 

eigenverantwortliche Leitung zu ermöglichen. 

Diese Argumentation ist jedoch nicht unumstritten. 

Kritisch wird insbesondere eingewandt, dass der Vergleich mit kapitalge-

sellschaftlichen Leitungsstrukturen die spezifische Zweckbindung der Ge-

nossenschaft verkennt. Die Genossenschaft unterscheidet sich gerade 

dadurch von anderen Unternehmensformen, dass sie nicht primär auf Ge-

winnerzielung, sondern auf Mitgliederförderung ausgerichtet ist. Eine 

Übertragung kapitalgesellschaftlicher Leitungsmodelle könnte daher zu ei-

ner strukturellen Verschiebung führen, die den genossenschaftlichen Cha-

rakter der Organisation beeinträchtigt. 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die erfolgreiche Entwicklung der Ge-

nossenschaften in der Vergangenheit nicht zwingend auf eine starke Lei-

tungsautonomie des Vorstands zurückzuführen ist. Vielmehr könnte gerade 

die stärkere Einbindung der Mitglieder in die Entscheidungsprozesse zur 
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Stabilität und Akzeptanz der genossenschaftlichen Organisation beigetra-

gen haben. 

Die Kritik richtet sich daher weniger gegen die Notwendigkeit einer effi-

zienten Geschäftsführung als vielmehr gegen die Gefahr, dass die Balance 

zwischen Mitgliederautonomie und Organleitung zugunsten des Vorstands 

verschoben wird. 

Zwischenergebnis 

§ 27 GenG verleiht dem Vorstand die Aufgabe, die Genossenschaft unter 

eigener Verantwortung zu leiten. Diese Leitungsbefugnis ist historisch das 

Ergebnis einer Reform, die den Vorstand von einer unmittelbaren Wei-

sungsgebundenheit gegenüber der Generalversammlung befreit hat. 

Gleichwohl bedeutet diese Entwicklung keine vollständige Autonomie des 

Vorstands. Die Leitungsbefugnis ist funktional zu verstehen und bleibt an 

die durch den Förderauftrag und die Mitgliederentscheidungen vorgege-

bene Ordnung gebunden. 

Damit zeigt sich bereits an dieser Stelle das zentrale Spannungsfeld: 

Die gesetzliche Ausgestaltung der Leitungsbefugnis weist dem Vorstand 

eine starke Stellung zu, während die genossenschaftliche Grundstruktur 

eine Bindung an die Mitglieder verlangt. 

Dieses Spannungsverhältnis bildet den Ausgangspunkt für die weitere dog-

matische Klärung der Leitungsmacht des Vorstands. 

§ 5 Die Übertragung aktienrechtlicher Leitungsmodelle 

1. § 76 AktG als Referenzmodell 

Die Auslegung der Leitungsbefugnis des Vorstands nach § 27 GenG erfolgt 

in Praxis und Literatur häufig unter Rückgriff auf das Aktienrecht, insbe-

sondere auf § 76 Abs. 1 AktG. Diese Vorschrift bestimmt, dass der Vor-

stand die Aktiengesellschaft unter eigener Verantwortung zu leiten hat und 

bildet damit das zentrale Leitungsprinzip der Aktiengesellschaft. 
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Die inhaltliche Nähe der Formulierungen in § 27 GenG und § 76 AktG hat 

dazu geführt, dass beide Normen vielfach als Ausdruck eines einheitlichen 

Leitungsmodells verstanden werden. Danach wird angenommen, dass der 

Vorstand auch in der Genossenschaft eine der Aktiengesellschaft vergleich-

bare, von Weisungen weitgehend unabhängige Stellung einnimmt. 

Dieses Verständnis wird durch die systematische Stellung des Vorstands 

als Geschäftsführungsorgan sowie durch die mit der Reform von 1973 ein-

hergehende Stärkung seiner Position zusätzlich gestützt. Der Vorstand er-

scheint als Träger der unternehmerischen Entscheidungskompetenz, der in-

nerhalb eines durch Satzung und Gesetz vorgegebenen Rahmens eigenstän-

dig über die Geschicke der Genossenschaft entscheidet. 

Das aktienrechtliche Leitungsmodell dient insoweit als Referenzrahmen, an 

dem die genossenschaftsrechtliche Leitungsbefugnis gemessen und inter-

pretiert wird. 

2. Voraussetzungen und Grenzen der Analogie 

Die Übertragung aktienrechtlicher Grundsätze auf das Genossenschafts-

recht setzt voraus, dass die allgemeinen Voraussetzungen einer Analogie 

erfüllt sind. Hierzu gehört insbesondere das Vorliegen einer planwidrigen 

Regelungslücke sowie eine vergleichbare Interessenlage zwischen dem ge-

regelten und dem ungeregelten Sachverhalt. 

Bereits an diesen Voraussetzungen bestehen erhebliche Zweifel. 

Das Genossenschaftsgesetz stellt ein eigenständiges und in sich geschlos-

senes Regelungssystem dar. Es enthält mit § 1 Abs. 1 GenG eine klare und 

verbindliche Zweckbestimmung sowie mit den Vorschriften über die Or-

gane eine spezifische Organisationsstruktur. Vor diesem Hintergrund ist 

nicht ersichtlich, dass eine planwidrige Lücke besteht, die durch Rückgriff 

auf das Aktienrecht zu schließen wäre. 

Auch die Annahme einer vergleichbaren Interessenlage begegnet Beden-

ken. Die Aktiengesellschaft und die Genossenschaft verfolgen unterschied-

liche Zielsetzungen und beruhen auf unterschiedlichen Strukturprinzipien. 
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Während die Aktiengesellschaft auf die Bündelung von Kapital und die Er-

zielung von Renditen für ihre Anteilseigner ausgerichtet ist, dient die Ge-

nossenschaft der Förderung ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Ge-

schäftsbetrieb. 

Diese Unterschiede wirken sich unmittelbar auf die Stellung der Organe 

aus. Die Leitungsautonomie des Vorstands in der Aktiengesellschaft ist 

Ausdruck der Trennung von Eigentum und Kontrolle und dient der effizien-

ten Führung eines kapitalmarktorientierten Unternehmens. Eine entspre-

chende Interessenlage besteht in der Genossenschaft nicht. 

Eine analoge Anwendung aktienrechtlicher Vorschriften auf das Genossen-

schaftsrecht ist daher nur unter engen Voraussetzungen zulässig. Sie kann 

nicht allein mit der formalen Ähnlichkeit einzelner Normformulierungen 

begründet werden. 

3. Unterschiede in Zweck und Struktur 

Die Grenzen der Übertragbarkeit aktienrechtlicher Leitungsmodelle erge-

ben sich insbesondere aus den grundlegenden Unterschieden in Zweck und 

Struktur der jeweiligen Rechtsformen. 

Die Aktiengesellschaft ist auf die Organisation eines Unternehmens ausge-

richtet, das unabhängig von den individuellen Interessen der Aktionäre 

agiert. Die Aktionäre stellen Kapital zur Verfügung, ohne notwendiger-

weise selbst in die Geschäftstätigkeit eingebunden zu sein. Ihre Beziehung 

zur Gesellschaft ist primär vermögensrechtlicher Natur. 

Demgegenüber ist die Genossenschaft durch eine unmittelbare Verbindung 

zwischen Mitgliedschaft und Nutzung geprägt. Die Mitglieder sind nicht 

bloße Kapitalgeber, sondern stehen in einer funktionalen Beziehung zur 

Genossenschaft. Sie nutzen deren Leistungen und wirken zugleich an deren 

Ausgestaltung mit. 

Diese strukturelle Besonderheit hat zur Folge, dass die Genossenschaft kein 

eigenständiges, von den Mitgliedern losgelöstes Unternehmensinteresse 
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entwickeln darf. Ihr Handeln ist vielmehr an den Förderinteressen der Mit-

glieder auszurichten. 

Vor diesem Hintergrund kann die Leitungsbefugnis des Vorstands nicht in 

gleicher Weise wie im Aktienrecht verstanden werden. Während der Vor-

stand der Aktiengesellschaft das Unternehmen im Interesse der Gesell-

schaft als solcher führt, ist der Vorstand der Genossenschaft an den Förder-

auftrag und die durch die Mitglieder bestimmten Zielsetzungen gebunden. 

Die Unterschiede in Zweck und Struktur schließen daher eine Gleichset-

zung der Leitungsmodelle aus. Sie erfordern vielmehr eine eigenständige, 

am Förderauftrag orientierte Auslegung der genossenschaftsrechtlichen 

Vorschriften. 

4. Kritik an der „Aktienrechtisierung“ des Genossenschaftsrechts 

Die zunehmende Orientierung an aktienrechtlichen Leitungsmodellen wird 

in der Literatur teilweise kritisch als „Aktienrechtisierung“ des Genossen-

schaftsrechts bezeichnet. Gemeint ist damit eine Entwicklung, bei der ge-

nossenschaftsrechtliche Strukturen und Prinzipien schrittweise durch kapi-

talgesellschaftsrechtliche Denkweisen überlagert werden. 

Diese Entwicklung ist aus mehreren Gründen problematisch. 

Zum einen besteht die Gefahr, dass die spezifische Zweckbindung der Ge-

nossenschaft in den Hintergrund tritt. Wird die Leitungsbefugnis des Vor-

stands primär nach dem Vorbild der Aktiengesellschaft verstanden, rückt 

die autonome Unternehmensführung in den Mittelpunkt, während die Bin-

dung an den Förderauftrag an Bedeutung verliert. 

Zum anderen kann eine solche Entwicklung zu einer Verschiebung der 

Machtverhältnisse innerhalb der Genossenschaft führen. Die Mitglieder 

laufen Gefahr, ihre Stellung als Träger der genossenschaftlichen Ordnung 

einzubüßen, während der Vorstand zunehmend als eigenständiges Macht-

zentrum wahrgenommen wird. 

Schließlich stellt sich die Frage, ob eine solche Annäherung an kapitalge-

sellschaftliche Strukturen mit der Identität der Genossenschaft vereinbar 
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ist. Die Genossenschaft ist nicht als Alternative zur Aktiengesellschaft ent-

standen, um deren Leitungsmodell zu übernehmen, sondern um eine andere 

Form wirtschaftlicher Organisation zu ermöglichen. 

Die Kritik an der „Aktienrechtisierung“ richtet sich daher nicht gegen eine 

effiziente Unternehmensführung, sondern gegen die unreflektierte Über-

nahme fremder Strukturprinzipien. Sie fordert eine Rückbesinnung auf die 

eigenständigen Grundlagen des Genossenschaftsrechts und eine Auslegung 

der Vorschriften, die den Förderauftrag und die Mitgliederorientierung in 

den Mittelpunkt stellt. 

Zwischenergebnis 

Die Übertragung aktienrechtlicher Leitungsmodelle auf das Genossen-

schaftsrecht ist weder dogmatisch zwingend noch inhaltlich überzeugend. 

Die formale Ähnlichkeit der Normen genügt nicht, um eine Gleichsetzung 

der Leitungsbefugnisse zu rechtfertigen. 

Vielmehr erfordern die Unterschiede in Zweck und Struktur eine eigenstän-

dige Auslegung des § 27 GenG. Die Leitungsbefugnis des Vorstands ist 

nicht im Sinne einer autonomen Unternehmensherrschaft zu verstehen, son-

dern im Kontext der genossenschaftlichen Zweckbindung zu bestimmen. 

Damit ist der Weg für eine Neubestimmung der Leitungsmacht des Vor-

stands eröffnet, die den Besonderheiten der Genossenschaft Rechnung 

trägt. 

 

§ 6 Die dogmatische Neubestimmung der Leitungsmacht 

1. Leitung als Umsetzung, nicht als Zweckbestimmung 

Die bisherige Analyse hat gezeigt, dass die herkömmliche Interpretation der 

Leitungsmacht des Vorstands stark durch kapitalgesellschaftsrechtliche 

Leitbilder geprägt ist. Diese Sichtweise versteht die Leitung als umfassende 

Entscheidungsbefugnis über die Ausrichtung und Tätigkeit der Gesell-

schaft. 
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Ein solches Verständnis ist auf die Genossenschaft jedoch nicht übertrag-

bar. 

Ausgehend vom Förderauftrag des § 1 Abs. 1 GenG ist die Leitung der Ge-

nossenschaft nicht als originäre Bestimmung des Unternehmenszwecks zu 

begreifen, sondern als dessen Umsetzung. Die Entscheidung darüber, was 

gefördert werden soll, liegt nicht beim Vorstand, sondern bei den Mitglie-

dern. Der Vorstand hat diese Zielsetzung zu verwirklichen. 

Diese dogmatische Differenz ist von grundlegender Bedeutung. 

In der Literatur wird zunehmend hervorgehoben, dass die Leitungsmacht 

des Vorstands nicht isoliert aus § 27 GenG abgeleitet werden darf, sondern 

im Zusammenhang mit dem Förderauftrag zu sehen ist. So wird etwa be-

tont, dass der Vorstand nicht frei darüber entscheiden kann, wie die Förde-

rung der Mitglieder ausgestaltet wird, sondern an die entsprechenden Kon-

kretisierungen gebunden ist (vgl. Kober, Leitungsmacht des Vorstandes und 

Mitgliederförderung, S. 1 ff.) . 

Daraus folgt: 

Leitung bedeutet nicht Zwecksetzung, sondern Zweckverwirklichung. 

Der Vorstand ist damit nicht Träger einer eigenständigen unternehmeri-

schen Zielbestimmung, sondern Organ zur Umsetzung eines vorgegebenen 

Förderzwecks. 

2. Verhältnis von § 27 GenG zu § 1 GenG 

Die dogmatische Einordnung der Leitungsmacht erfordert eine Klärung des 

Verhältnisses zwischen § 27 GenG und § 1 GenG. 

§ 27 GenG regelt die Zuständigkeit des Vorstands zur Leitung der Genos-

senschaft. § 1 Abs. 1 GenG bestimmt demgegenüber den Zweck der Ge-

nossenschaft. Beide Normen stehen nicht gleichrangig nebeneinander, son-

dern in einem hierarchischen Verhältnis. 

Der Förderauftrag des § 1 GenG bildet die Grundnorm der genossen-

schaftlichen Ordnung. Er gibt den rechtlichen Rahmen vor, innerhalb 
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dessen sich sämtliche Tätigkeiten der Genossenschaft zu bewegen haben. § 

27 GenG ist demgegenüber eine Funktionsnorm, die regelt, welches Or-

gan für die Umsetzung dieses Zwecks zuständig ist. 

Dieses Verhältnis lässt sich wie folgt beschreiben: 

• § 1 GenG → bestimmt das „Was“ 

• § 27 GenG → regelt das „Wie“ 

Eine Auslegung, die § 27 GenG isoliert betrachtet und daraus eine auto-

nome Leitungsbefugnis ableitet, würde dieses Verhältnis verkennen. Sie 

würde die Funktionsnorm über die Grundnorm stellen und damit die Syste-

matik des Gesetzes umkehren. 

Auch in der wissenschaftlichen Diskussion wird betont, dass die Leitungs-

macht des Vorstands durch den Förderauftrag begrenzt ist. Kober weist da-

rauf hin, dass sich die eigenverantwortliche Leitung nur auf solche Ent-

scheidungen beziehen kann, die dem Vorstand überhaupt zur Eigenverant-

wortung überlassen sind . 

Daraus folgt zwingend: 

Die Reichweite der Leitungsmacht bestimmt sich aus dem Förderauf-

trag – nicht umgekehrt. 

3. Die Leitungsmacht als funktionale Kompetenz 

Vor diesem Hintergrund ist die Leitungsmacht des Vorstands als funktio-

nale Kompetenz zu verstehen. 

Der Vorstand ist das gesetzlich vorgesehene Organ zur Geschäftsführung 

und Vertretung der Genossenschaft. Seine Aufgabe besteht darin, die orga-

nisatorischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Maßnahmen zu treffen, die 

zur Verwirklichung des Förderauftrags erforderlich sind. 

Diese Kompetenz ist jedoch nicht inhaltlich unbegrenzt. Sie ist funktional 

gebunden an den Zweck der Genossenschaft und an die durch die Mitglie-

der gesetzten Rahmenbedingungen. 
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Die funktionale Natur der Leitungsmacht zeigt sich insbesondere im Zu-

sammenspiel von Mitgliederversammlung und Vorstand. Während die Mit-

glieder den Fördergegenstand bestimmen und damit den inhaltlichen Rah-

men setzen, ist der Vorstand für die operative Umsetzung verantwortlich. 

In der Literatur wird dieses Zusammenspiel als „gemeinschaftlicher Ge-

schäftsbetrieb“ verstanden, bei dem Mitgliederbeschluss und Vorstands-

handeln ineinandergreifen (vgl. Kober, a.a.O.) . 

Die Leitungsmacht ist daher nicht als Herrschaftsbefugnis über die Genos-

senschaft zu verstehen, sondern als organisatorische Verantwortung in-

nerhalb eines vorgegebenen Systems. 

Dies lässt sich in einer prägnanten Formel zusammenfassen: 

-  Der Vorstand entscheidet über die Mittel – nicht über den Zweck. 

 

4. Grenzen der eigenverantwortlichen Geschäftsführung 

Die eigenverantwortliche Geschäftsführung des Vorstands unterliegt klaren 

rechtlichen Grenzen. 

a) Bindung an den Förderauftrag 

Die erste und grundlegende Grenze ergibt sich aus dem Förderauftrag des 

§ 1 Abs. 1 GenG. Der Vorstand ist verpflichtet, seine Entscheidungen an 

der Förderung der Mitglieder auszurichten. Maßnahmen, die diesem Zweck 

widersprechen oder ihn verfehlen, sind unzulässig. 

b) Bindung an Mitgliederbeschlüsse 

Darüber hinaus ist der Vorstand an die durch die Mitglieder getroffenen 

Grundentscheidungen gebunden. Diese konkretisieren den Förderauftrag 

und geben den Rahmen für die Tätigkeit des Vorstands vor. 

Wie bereits ausgeführt, betrifft die eigenverantwortliche Leitung primär die 

Art und Weise der Umsetzung, nicht jedoch die inhaltliche Zielsetzung. Der 

Vorstand ist daher verpflichtet, die Beschlüsse der Mitglieder zu beachten 

und umzusetzen. 
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c) Gesetzliche und satzungsmäßige Vorgaben 

Schließlich ist der Vorstand an die gesetzlichen Vorschriften sowie an die 

Satzung der Genossenschaft gebunden. Diese können zusätzliche Be-

schränkungen enthalten und die Handlungsspielräume des Vorstands weiter 

konkretisieren. 

d) Abgrenzung zur operativen Freiheit 

Innerhalb dieser Grenzen verfügt der Vorstand über einen erheblichen Ent-

scheidungsspielraum. Er kann insbesondere über die konkreten Maßnah-

men, die Organisation des Geschäftsbetriebs und die Auswahl der Mittel 

frei entscheiden. 

Diese Freiheit ist notwendig, um eine effiziente und sachgerechte Ge-

schäftsführung zu gewährleisten. Sie rechtfertigt jedoch keine Loslösung 

von den vorgegebenen Zielen. 

Zwischenergebnis 

Die Leitungsmacht des Vorstands ist dogmatisch als funktionale, an den 

Förderauftrag gebundene Kompetenz zu verstehen. Sie umfasst die eigen-

verantwortliche Umsetzung der genossenschaftlichen Zielsetzung, nicht je-

doch deren Bestimmung. 

§ 27 GenG verleiht dem Vorstand keine autonome Herrschaft über die Ge-

nossenschaft, sondern weist ihm die Aufgabe zu, die durch § 1 GenG und 

die Mitglieder konkretisierte Ordnung praktisch zu verwirklichen. 

Damit lässt sich das zuvor festgestellte Spannungsverhältnis auflösen: 

Die Leitungsmacht des Vorstands steht nicht im Widerspruch zum Förder-

auftrag, sondern ist dessen notwendige Ergänzung. 

Oder zugespitzt formuliert: 

Der Vorstand ist nicht Herr der Genossenschaft – sondern Organ ihres 

Zwecks. 
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III: Der Vorstand im System der Genossenschaft 

§ 7 Das Organverständnis im Genossenschaftsrecht 

1. Begriff und Funktion des Organs 

Die juristische Person ist als solche nicht handlungsfähig. Sie bedarf zur 

Teilnahme am Rechtsverkehr natürlicher Personen, die für sie handeln. 

Diese Funktion übernehmen die Organe. Sie sind die rechtlich vorgesehe-

nen Handlungsträger, durch die die juristische Person ihren Willen bildet 

und nach außen verwirklicht. 

Der Begriff des Organs ist dabei nicht lediglich technisch zu verstehen. Er 

beschreibt nicht nur ein Instrument zur Ausführung von Entscheidungen, 

sondern verweist auf die Einbindung in ein übergeordnetes System. Das 

Organ ist kein selbständiger Träger von Zwecken, sondern Mittel zur Ver-

wirklichung eines außerhalb seiner selbst liegenden Zwecks. 

In der juristischen Literatur wird daher hervorgehoben, dass Organe nicht 

isoliert betrachtet werden können, sondern stets im Zusammenhang mit der 

Ordnung, der sie dienen. Sie sind funktionale Bestandteile eines rechtlichen 

Gesamtgefüges und erhalten ihre Bedeutung erst aus diesem Zusammen-

hang. 

Diese Einsicht ist für das Verständnis der Genossenschaft von besonderer 

Bedeutung. Denn hier ist der Zweck – die Förderung der Mitglieder – nor-

mativ vorgegeben. Die Organe sind auf diesen Zweck hin ausgerichtet und 

können nicht losgelöst von ihm interpretiert werden. 

In diesem Sinne lässt sich, in Anlehnung an die systematische Betrachtung 

bei Kober, festhalten: Das Organ ist nicht Selbstzweck, sondern funktiona-

les Element einer auf Harmonie angelegten Ordnung . 

2. Der Vorstand als notwendiges Geschäftsführungsorgan 

Der Vorstand ist das gesetzlich zwingend vorgesehene Geschäftsführungs- 

und Vertretungsorgan der Genossenschaft. Ohne ihn ist die Genossenschaft 
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nicht handlungsfähig. Dies ergibt sich aus der Struktur der juristischen Per-

son, die keine natürliche Handlungsfähigkeit besitzt und daher auf organ-

schaftliches Handeln angewiesen ist. 

Die Bestellung des Vorstands erfolgt durch die Mitglieder. Damit wird 

deutlich, dass der Vorstand seine Stellung nicht aus sich selbst heraus, son-

dern aus der genossenschaftlichen Ordnung erhält. Er ist nicht ursprüngli-

cher Träger von Entscheidungsgewalt, sondern wird durch die Mitglieder 

in eine bestimmte Funktion eingesetzt. 

Seine Aufgabe besteht darin, die Genossenschaft im Innenverhältnis zu füh-

ren und nach außen zu vertreten. Er ist damit das zentrale Organ für die 

Umsetzung der genossenschaftlichen Tätigkeit. Diese Stellung verleiht ihm 

eine erhebliche praktische Bedeutung. 

Gleichwohl darf diese Bedeutung nicht mit einer eigenständigen Zweckset-

zung verwechselt werden. Der Vorstand ist notwendig, um die Genossen-

schaft handlungsfähig zu machen, aber er bestimmt nicht deren Zweck. 

Seine Funktion ist abgeleitet, nicht originär. 

Auch in der Literatur wird betont, dass der Vorstand das „notwendige Ge-

schäftsführungsorgan“ ist, dessen Aufgabe in der Umsetzung des genossen-

schaftlichen Geschäftsbetriebs besteht (vgl. Kober, a.a.O.) . 

Die Notwendigkeit des Vorstands begründet somit seine funktionale Be-

deutung, nicht jedoch eine übergeordnete Stellung gegenüber den übrigen 

Elementen der genossenschaftlichen Ordnung. 

3. Abgrenzung zu Mitgliedschaft und Eigentum 

Ein häufiges Missverständnis in der Praxis besteht darin, die Stellung des 

Vorstands mit einer Art „unternehmerischer Herrschaft“ über die Genos-

senschaft gleichzusetzen. Dieses Verständnis beruht nicht selten auf einer 

impliziten Übertragung kapitalgesellschaftsrechtlicher Denkmuster. 

Eine solche Gleichsetzung ist dogmatisch unzutreffend. 

Die Genossenschaft kennt kein Eigentum im Sinne einer Zuordnung der 

Organisation zu bestimmten Personen. Sie ist vielmehr ein eigenständiger 
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Rechtsträger, dessen Zweck in der Förderung seiner Mitglieder liegt. Die 

Mitglieder sind keine Eigentümer der Genossenschaft im klassischen 

Sinne, sondern Träger des Förderzwecks. 

Der Vorstand steht in diesem Gefüge weder auf der Seite der „Eigentümer“ 

noch auf der Seite eines eigenständigen Unternehmensinteresses. Er ist 

vielmehr ein Organ, das zwischen Mitgliedschaft und Organisation vermit-

telt. 

Diese Stellung unterscheidet ihn grundlegend von der Geschäftsführung ka-

pitalgesellschaftlicher Unternehmen. Während dort die Leitung häufig als 

Ausdruck eines eigenständigen Unternehmens-interesses verstanden wird, 

fehlt es in der Genossenschaft an einem solchen von den Mitgliedern los-

gelösten Interesse. 

Der Vorstand ist daher nicht Inhaber einer eigenen wirtschaftlichen Zielset-

zung. Er verwaltet auch kein „fremdes Vermögen“ im Sinne eines treuhän-

derischen Verhältnisses zu Kapitalgebern, sondern wirkt an der Verwirkli-

chung eines gemeinschaftlich bestimmten Zwecks mit. 

Die Abgrenzung zu Eigentums- und Herrschaftsvorstellungen ist entschei-

dend, um die Stellung des Vorstands zutreffend einzuordnen. Sie macht 

deutlich, dass seine Funktion nicht in der Ausübung von Macht, sondern in 

der Wahrnehmung von Verantwortung besteht. 

4. Der Vorstand als Teil des Gesamtgefüges 

Das Organverständnis im Genossenschaftsrecht erschließt sich erst voll-

ständig, wenn der Vorstand als Teil eines umfassenden Systems betrachtet 

wird. Dieses System besteht aus den Mitgliedern, der Generalversamm-

lung, dem Aufsichtsrat und dem Vorstand selbst. 

Keines dieser Elemente steht für sich allein. Vielmehr sind sie funktional 

aufeinander bezogen und bilden gemeinsam die genossenschaftliche Ord-

nung. Die Mitglieder bestimmen die Zielrichtung, die Generalversammlung 

bündelt und konkretisiert den Willen, der Vorstand setzt diesen um, und der 

Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit. 
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Dieses Zusammenspiel ist Ausdruck des „gemeinschaftlichen Geschäftsbe-

triebs“ im Sinne des § 1 Abs. 1 GenG. Es zeigt, dass die Genossenschaft 

nicht durch ein einzelnes Organ gesteuert wird, sondern durch das Zusam-

menwirken aller Beteiligten. 

In der wissenschaftlichen Analyse wird hervorgehoben, dass der Vorstand 

nur innerhalb dieses Gesamtgefüges verstanden werden kann. Seine Funk-

tion ergibt sich nicht aus einer isolierten Betrachtung des § 27 GenG, son-

dern aus seiner Einbindung in die genossenschaftliche Struktur (vgl. Kober, 

a.a.O.) . 

Daraus folgt: 

Der Vorstand ist kein Gegenpol zur Mitgliedschaft, sondern Teil ihrer 

organisatorischen Umsetzung. 

Er steht nicht über der genossenschaftlichen Ordnung, sondern innerhalb 

von ihr. Seine Aufgabe ist es, die von den Mitgliedern gesetzten Ziele in 

praktisches Handeln zu überführen. 

Zwischenergebnis 

Das Organverständnis im Genossenschaftsrecht zeigt, dass der Vorstand 

nicht als autonomes Machtzentrum zu begreifen ist. Er ist ein notwendiges, 

aber funktional gebundenes Organ, dessen Bedeutung sich aus seiner Ein-

bindung in die genossenschaftliche Gesamtordnung ergibt. 

Seine Stellung ist weder durch Eigentum noch durch eigenständige Zweck-

setzung geprägt, sondern durch die Aufgabe, den gemeinschaftlich be-

stimmten Förderauftrag umzusetzen. 

Damit wird die in den vorangegangenen Abschnitten entwickelte These 

weiter gefestigt: 

Der Vorstand ist nicht Träger der Genossenschaft 

– er ist Teil ihrer Ordnung. 
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§ 8 Der gemeinschaftliche Geschäftsbetrieb als Strukturprinzip 

1. Begriff und Inhalt des „gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs“ 

Der Begriff des „gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs“ bildet den zentra-

len Bestandteil der Zweckbestimmung des § 1 Abs. 1 GenG. Gleichwohl 

ist seine dogmatische Bedeutung nicht auf den ersten Blick eindeutig. Er 

erschöpft sich nicht in der Beschreibung einer wirtschaftlichen Tätigkeit, 

sondern verweist auf ein strukturelles Prinzip der genossenschaftlichen Or-

ganisation. 

Der „Geschäftsbetrieb“ bezeichnet zunächst die wirtschaftliche Tätigkeit 

der Genossenschaft, insbesondere den Abschluss von Geschäften mit ihren 

Mitgliedern. Diese Tätigkeit ist darauf gerichtet, den Mitgliedern einen 

wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen und damit den Förderauftrag zu er-

füllen. 

Das entscheidende Merkmal liegt jedoch im Adjektiv „gemeinschaftlich“. 

Dieses beschreibt nicht lediglich eine formale Zusammenarbeit, sondern 

verweist auf die strukturelle Verknüpfung von Mitgliedern und Orga-

nisation. Der Geschäftsbetrieb ist nicht einseitig durch ein Organ geprägt, 

sondern entsteht aus dem Zusammenwirken der Beteiligten. 

In der genossenschaftsrechtlichen Literatur wird daher betont, dass „ge-

meinschaftlich“ im Sinne von „genossenschaftlich“ zu verstehen ist, also 

als Ausdruck einer auf Förderung gerichteten, wechselseitigen Beziehung 

zwischen Genossenschaft und Mitgliedern (vgl. Beuthien; sowie vertiefend 

Kober, a.a.O.). 

Kober hebt hervor, dass der gemeinschaftliche Geschäftsbetrieb nicht nur 

den Austausch von Leistungen zwischen Genossenschaft und Mitgliedern 

umfasst, sondern auch die innergenossenschaftliche Willensbildung ein-

schließt . 

Damit wird deutlich: 
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Der gemeinschaftliche Geschäftsbetrieb ist kein bloßer Marktvorgang, son-

dern ein organisierter Zusammenhang von Willensbildung und Umset-

zung. 

2. Wechselverhältnis zwischen Mitgliedern und Vorstand 

Das Strukturprinzip des gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs zeigt sich 

besonders deutlich im Verhältnis zwischen Mitgliedern und Vorstand. 

Die Mitglieder bestimmen als Träger der genossenschaftlichen Ordnung die 

Zielrichtung der Genossenschaft. Sie legen fest, welche Form der Förde-

rung erfolgen soll und welche wirtschaftlichen Aktivitäten hierzu erforder-

lich sind. Diese Entscheidungen werden in der Generalversammlung ge-

troffen und konkretisieren den Förderauftrag. 

Der Vorstand ist demgegenüber für die Umsetzung dieser Zielsetzungen 

verantwortlich. Er organisiert den Geschäftsbetrieb, trifft operative Ent-

scheidungen und schließt die entsprechenden Rechtsgeschäfte im Namen 

der Genossenschaft ab. 

Zwischen beiden Ebenen besteht ein funktionales Wechselverhältnis: 

• Ohne Mitgliederbeschlüsse fehlt dem Geschäftsbetrieb die inhalt-

liche Grundlage. 

• Ohne Vorstandshandeln bleibt die beschlossene Zielsetzung wir-

kungslos. 

Kober beschreibt dieses Verhältnis zutreffend als wechselseitige Abhängig-

keit von Beschlussfassung und Handlung: Weder die Mitglieder können 

ohne den Vorstand handeln, noch kann der Vorstand ohne die Mitglieder 

den Förderzweck bestimmen . 

Dieses Wechselverhältnis ist konstitutiv für die Genossenschaft. Es unter-

scheidet sie grundlegend von Organisationsformen, in denen entweder die 

Eigentümer oder die Geschäftsleitung die alleinige Entscheidungsgewalt 

besitzen. 
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3. Beschlussfassung und Umsetzung als Einheit 

Der gemeinschaftliche Geschäftsbetrieb lässt sich dogmatisch als Einheit 

von Beschlussfassung und Umsetzung begreifen. 

Die Beschlussfassung durch die Mitglieder stellt die normative Grundlage 

dar. Sie konkretisiert den Förderauftrag und legt fest, in welcher Weise die 

Genossenschaft tätig werden soll. Diese Entscheidungen sind nicht ledig-

lich vorbereitender Natur, sondern bestimmen den inhaltlichen Rahmen des 

Geschäftsbetriebs. 

Die Umsetzung durch den Vorstand knüpft hieran an. Sie besteht in der 

praktischen Realisierung der beschlossenen Zielsetzungen durch organisa-

torische, wirtschaftliche und rechtliche Maßnahmen. 

Beide Elemente sind untrennbar miteinander verbunden. Der Geschäftsbe-

trieb entsteht erst aus ihrem Zusammenwirken. Weder die Beschlussfas-

sung allein noch die Umsetzung für sich genommen genügt, um den För-

derauftrag zu erfüllen. 

Diese Einheit hat erhebliche dogmatische Konsequenzen: 

Zum einen wird deutlich, dass die Leitungsmacht des Vorstands nicht iso-

liert betrachtet werden kann. Sie ist Teil eines Gesamtprozesses, der mit der 

Willensbildung der Mitglieder beginnt. 

Zum anderen zeigt sich, dass die Mitglieder nicht auf eine bloße Kontroll-

funktion reduziert werden können. Sie sind aktiv an der Gestaltung des Ge-

schäftsbetriebs beteiligt, indem sie dessen inhaltliche Grundlagen festlegen. 

Der gemeinschaftliche Geschäftsbetrieb ist daher nicht als Abfolge getrenn-

ter Zuständigkeiten, sondern als integrierter Prozess genossenschaftli-

cher Tätigkeit zu verstehen. 

4. Der Geschäftsbetrieb als Ausdruck genossenschaftlicher Ordnung 

Der gemeinschaftliche Geschäftsbetrieb ist nicht nur Mittel zur Erfüllung 

des Förderauftrags, sondern zugleich Ausdruck der genossenschaftlichen 

Ordnung selbst. 
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In ihm manifestiert sich die Struktur der Genossenschaft als auf Zusam-

menarbeit angelegter Verband. Die Verbindung von Mitgliedschaft, Wil-

lensbildung und Geschäftsführung wird im Geschäftsbetrieb konkret sicht-

bar. 

Diese Sichtweise erlaubt es, den Geschäftsbetrieb nicht lediglich als wirt-

schaftliche Tätigkeit, sondern als rechtlich strukturierte Ordnung zu be-

greifen. Er ist der Ort, an dem sich die genossenschaftlichen Prinzipien – 

Förderung, Selbstverwaltung und Kooperation – verwirklichen. 

Daraus folgt zugleich eine klare Abgrenzung zu kapitalgesellschaftlichen 

Modellen. Dort ist der Geschäftsbetrieb primär Ausdruck einer unterneh-

merischen Tätigkeit, die von der Geschäftsleitung gesteuert wird. In der 

Genossenschaft hingegen ist er Ergebnis eines kollektiven Prozesses, an 

dem Mitglieder und Organe gleichermaßen beteiligt sind. 

Der gemeinschaftliche Geschäftsbetrieb macht damit sichtbar, dass die Ge-

nossenschaft keine Organisation mit einem von den Mitgliedern unabhän-

gigen Eigeninteresse ist. Sie ist vielmehr eine institutionalisierte Form 

gemeinschaftlichen Wirtschaftens. 

Zwischenergebnis 

Der gemeinschaftliche Geschäftsbetrieb ist das zentrale Strukturprinzip der 

Genossenschaft. Er beschreibt das Zusammenwirken von Mitgliedern und 

Vorstand bei der Verwirklichung des Förderauftrags und macht deutlich, 

dass die genossenschaftliche Tätigkeit auf einem integrierten Prozess von 

Willensbildung und Umsetzung beruht. 

Die Genossenschaft ist daher weder durch ein einzelnes Organ noch durch 

eine isolierte Entscheidungsbefugnis geprägt, sondern durch die funktio-

nale Einheit ihrer Bestandteile. 

Für die Stellung des Vorstands ergibt sich daraus eine klare Konsequenz: 

Der Vorstand ist nicht der Ursprung des Geschäftsbetriebs, sondern 

Teil seines Vollzugs. 

Oder zugespitzt: 
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Die Genossenschaft handelt nicht durch den Vorstand allein – sondern 

durch das Zusammenspiel von Mitgliedern und Vorstand. 

 

§ 9 Die Bindung des Vorstands an den Förderauftrag 

1. Dogmatische Einordnung der Pflichtbindung des Vorstands 

Die Pflichtbindung des Vorstands bedarf keiner Herleitung aus der Recht-

sprechung, sondern ergibt sich bereits aus der gesetzlichen und systemati-

schen Struktur der Genossenschaft selbst. 

Ausgangspunkt ist § 1 Abs. 1 GenG. Der dort normierte Förderauftrag ist 

nicht lediglich programmatische Leitidee, sondern verbindliche Zweckbe-

stimmung der Genossenschaft. Er definiert den rechtlichen Rahmen, inner-

halb dessen sich sämtliche Organhandlungen zu bewegen haben. Die Ge-

nossenschaft ist keine zweckoffene Organisationsform, sondern eine auf 

Mitgliederförderung gerichtete Sonderform wirtschaftlicher Betätigung. 

Hieran knüpft die Stellung des Vorstands an. § 27 Abs. 1 GenG überträgt 

ihm die Leitung der Genossenschaft „unter eigener Verantwortung“. Diese 

Eigenverantwortlichkeit bedeutet jedoch keine inhaltliche Ungebundenheit. 

Sie beschreibt vielmehr die Art der Aufgabenerfüllung, nicht deren Zielset-

zung. Die Zielsetzung ist durch den Förderauftrag vorgegeben. 

Der Vorstand ist daher nicht Träger eines eigenständigen Unternehmens-

zwecks, sondern Organ der Zweckverwirklichung. Seine Leitungsbefugnis 

ist funktional bestimmt: Sie dient der Umsetzung des gesetzlich und mit-

gliedschaftlich vorgegebenen Förderzwecks. Daraus folgt zugleich die 

Grenze seiner Entscheidungsfreiheit. Wo sich unternehmerische Entschei-

dungen vom Förderauftrag lösen, verlassen sie den legitimen Handlungs-

rahmen der Genossenschaft. 

Diese Bindung ist keine Einschränkung der Leitungsmacht, sondern deren 

Voraussetzung. Die Eigenverantwortlichkeit des Vorstands entfaltet sich 
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innerhalb eines durch Zweckbindung und Mitgliederwillen definierten Ord-

nungsrahmens. Leitung bedeutet daher nicht freie Zwecksetzung, sondern 

verantwortliche Umsetzung eines fremd gesetzten Zwecks. 

Die Pflichtwidrigkeit eines Vorstandshandelns kann folglich bereits dann 

vorliegen, wenn Entscheidungen systematisch von der Mitgliederförderung 

abgekoppelt werden und an deren Stelle eigenständige, insbesondere rein 

ertragsorientierte Zielsetzungen treten. In einem solchen Fall wird nicht le-

diglich eine unternehmerische Fehlentscheidung getroffen, sondern die 

rechtliche Grundlage der Organstellung selbst verlassen. 

2. Konkretisierung des Förderzwecks durch Mitglieder 

Der Förderauftrag des § 1 Abs. 1 GenG bestimmt den Zweck der Genos-

senschaft in abstrakter Form. Er gibt vor, dass die Genossenschaft auf die 

Förderung ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb ge-

richtet ist, lässt jedoch offen, wie diese Förderung im Einzelnen ausgestaltet 

werden soll. 

Diese Konkretisierung obliegt den Mitgliedern. 

Als Träger der genossenschaftlichen Ordnung sind sie befugt, durch Be-

schlüsse der Generalversammlung den Förderzweck inhaltlich auszugestal-

ten. Sie bestimmen, in welchen Geschäftsfeldern die Genossenschaft tätig 

wird, welche Leistungen sie anbietet und welche wirtschaftlichen Ziele ver-

folgt werden. 

Diese Entscheidungen betreffen nicht lediglich untergeordnete Aspekte der 

Geschäftsführung, sondern den Kern der genossenschaftlichen Tätigkeit. 

Sie legen fest, was Förderung im konkreten Fall bedeutet. 

In der Literatur wird zutreffend hervorgehoben, dass die Mitglieder durch 

ihre Beschlüsse den Unternehmensgegenstand konkretisieren und damit 

den Rahmen für die Tätigkeit des Vorstands setzen (vgl. Kober, a.a.O.) . 

Daraus folgt: 

Die Bestimmung des Förderzwecks liegt bei den Mitgliedern – nicht 

beim Vorstand. 
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Der Vorstand ist an diese Konkretisierung gebunden und kann den Förder-

zweck nicht eigenständig umdeuten oder erweitern. 

3. Bindungswirkung von Mitgliederbeschlüssen 

Die durch die Mitglieder gefassten Beschlüsse entfalten eine verbindliche 

Wirkung für die Organe der Genossenschaft, insbesondere für den Vor-

stand. 

Diese Bindungswirkung ergibt sich aus der Systematik des Genossen-

schaftsrechts. Nach § 43 Abs. 1 GenG üben die Mitglieder ihre Rechte in 

den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. 

Soweit das Gesetz keine abweichende Regelung trifft, ist die Generalver-

sammlung das maßgebliche Willensbildungsorgan. 

Die Konkretisierung des Förderauftrags fällt nicht in den originären Aufga-

benbereich des Vorstands. Sie ist vielmehr Ausdruck der Mitgliedersouve-

ränität. Beschlüsse, die diesen Bereich betreffen, sind daher für den Vor-

stand verbindlich. 

Dem steht § 27 Abs. 1 Satz 1 GenG nicht entgegen. Die eigenverantwortli-

che Leitung der Genossenschaft bezieht sich auf die Umsetzung der Ziel-

setzungen, nicht auf deren Bestimmung. Eine andere Auslegung würde die 

Kompetenzordnung des Genossenschaftsgesetzes unterlaufen. 

Auch in der wissenschaftlichen Diskussion wird betont, dass der Vorstand 

verpflichtet ist, die grundlegenden Entscheidungen der Mitglieder zu be-

achten und umzusetzen (vgl. Kober, a.a.O.) . 

Die Bindungswirkung von Mitgliederbeschlüssen ist damit nicht bloß poli-

tischer oder faktischer Natur, sondern rechtlich begründet. 

4. Freiheit der Umsetzung vs. Bindung im Ziel 

Die Bindung des Vorstands an den Förderauftrag und die Mitgliederbe-

schlüsse bedeutet nicht, dass ihm jeglicher Entscheidungsspielraum genom-

men wäre. Vielmehr ist zwischen der Zielsetzung und ihrer Umsetzung zu 

unterscheiden. 
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Der Vorstand ist frei in der Wahl der Mittel, mit denen die vorgegebenen 

Ziele erreicht werden sollen. Er entscheidet über die konkrete Ausgestal-

tung des Geschäftsbetriebs, über organisatorische Maßnahmen und über die 

Durchführung einzelner Geschäfte. 

Diese Freiheit ist notwendig, um eine sachgerechte und effiziente Ge-

schäftsführung zu gewährleisten. Sie trägt den praktischen Anforderungen 

an die Leitung einer Genossenschaft Rechnung, insbesondere in komplexen 

wirtschaftlichen Zusammenhängen. 

Gleichzeitig ist diese Freiheit begrenzt: 

Sie besteht nur innerhalb des durch die Mitglieder vorgegebenen Rah-

mens. 

Der Vorstand kann nicht eigenständig Ziele verfolgen, die von den Mitglie-

dern nicht getragen werden oder dem Förderauftrag widersprechen. Seine 

Entscheidungsfreiheit ist funktional auf die Umsetzung der vorgegebenen 

Zielsetzung ausgerichtet. 

Diese Differenz lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

Freiheit im „Wie“ – Bindung im „Was“. 

Diese Formel bringt die dogmatische Struktur der Leitungsmacht prägnant 

zum Ausdruck und verdeutlicht die Grenzen der eigenverantwortlichen Ge-

schäftsführung. 

5. Grenzen unternehmerischer Entscheidungsfreiheit 

Die unternehmerische Entscheidungsfreiheit des Vorstands unterliegt meh-

reren rechtlichen Grenzen, die sich aus der genossenschaftlichen Struktur 

ergeben. 

a) Förderauftrag als oberste Grenze 

Die erste und grundlegende Grenze bildet der Förderauftrag des § 1 Abs. 1 

GenG. Entscheidungen, die nicht auf die Förderung der Mitglieder gerichtet 

sind oder diese beeinträchtigen, sind unzulässig. 
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Der Vorstand ist verpflichtet, seine Tätigkeit an diesem Maßstab auszurich-

ten. Eine Abkehr vom Förderzweck kann nicht durch unternehmerisches 

Ermessen gerechtfertigt werden. 

b) Bindung an Mitgliederentscheidungen 

Eine weitere Grenze ergibt sich aus den Beschlüssen der Mitglieder. Diese 

konkretisieren den Förderauftrag und sind für den Vorstand verbindlich. 

Der Vorstand darf sich nicht über diese Entscheidungen hinwegsetzen. 

c) Gesetzliche und satzungsmäßige Vorgaben 

Zusätzlich ist der Vorstand an die gesetzlichen Vorschriften sowie an die 

Satzung gebunden. Diese können den Handlungsspielraum weiter ein-

schränken und konkretisieren. 

d) Abgrenzung zur unternehmerischen Freiheit im Aktienrecht 

Im Aktienrecht wird die unternehmerische Entscheidungsfreiheit des Vor-

stands durch die sogenannte Business Judgment Rule geschützt. Diese ge-

währt dem Vorstand einen weiten Ermessensspielraum, solange er auf 

Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Gesellschaft han-

delt. 

Ein solches Verständnis ist auf die Genossenschaft nur eingeschränkt über-

tragbar. Die Entscheidungsfreiheit des Vorstands ist hier stärker an den För-

derauftrag und die Mitgliederinteressen gebunden. Das „Wohl der Gesell-

schaft“ ist nicht abstrakt zu bestimmen, sondern konkret durch die Förde-

rung der Mitglieder definiert. 

Zwischenergebnis 

Der Vorstand ist rechtlich an den Förderauftrag und die durch die Mitglie-

der getroffenen Entscheidungen gebunden. Seine Leitungsmacht besteht in 

der eigenverantwortlichen Umsetzung dieser Zielsetzungen, nicht in deren 

Bestimmung. 

Die unternehmerische Entscheidungsfreiheit des Vorstands ist daher funk-

tional begrenzt und an die genossenschaftliche Zweckbindung geknüpft. 

Damit wird die zentrale These dieser Arbeit weiter präzisiert: 
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Der Vorstand ist nicht frei in der Zielsetzung – sondern gebunden an 

den Förderauftrag der Mitglieder. 

Oder in der zugespitzten Formulierung des Buchtitels: 

Er ist nicht Herrscher, sondern Diener der genossenschaftlichen Ord-

nung. 

 

§ 10 Haftung und Strafbarkeit bei Missachtung des Förderauftrags 

1. Zivilrechtliche Haftung des Vorstands 

Der Vorstand ist verpflichtet, die Genossenschaft im Rahmen der gesetzli-

chen Vorgaben und des satzungsmäßigen Zwecks zu leiten. Diese Pflicht 

ist nicht lediglich organisatorischer Natur, sondern inhaltlich bestimmt. 

Maßstab seines Handelns ist der Förderauftrag im Sinne des § 1 Abs. 1 

GenG. 

Verletzt der Vorstand diese Pflicht, indem er Entscheidungen trifft oder Ge-

schäftsmodelle etabliert, die nicht auf die Förderung der Mitglieder ausge-

richtet sind, so liegt eine Pflichtverletzung vor. Diese kann zivilrechtliche 

Haftungsansprüche begründen. 

Die Haftung knüpft dabei nicht erst an evidente Fehlentscheidungen oder 

wirtschaftliche Schäden an. Bereits die systematische Abkehr vom Förder-

auftrag stellt eine Verletzung der organschaftlichen Pflichten dar. Der Vor-

stand handelt dann nicht mehr innerhalb des ihm zugewiesenen Aufgaben-

bereichs, sondern außerhalb der rechtlichen Ordnung der Genossenschaft. 

2. Der Förderauftrag als Pflichtmaßstab 

Der Förderauftrag ist nicht nur Zielbestimmung, sondern zugleich rechtli-

cher Maßstab für die Bewertung des Vorstandshandelns. Er konkretisiert 

die Sorgfaltspflichten des Vorstands und bestimmt den zulässigen Rahmen 

unternehmerischer Entscheidungen. 



Georg Scheumann 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

50 

 

Eine an kapitalgesellschaftlichen Kriterien orientierte Geschäftspolitik 

kann mit dem Förderauftrag unvereinbar sein, wenn sie die Mitgliederför-

derung lediglich als nachgeordneten Nebeneffekt behandelt oder vollstän-

dig verdrängt. In einem solchen Fall liegt nicht lediglich eine strategische 

Fehlentscheidung vor, sondern eine Zweckverfehlung. 

Der Vorstand ist nicht berechtigt, den Förderauftrag eigenständig umzudeu-

ten oder durch andere Zielsetzungen zu ersetzen. Eine solche Verschiebung 

der Zielstruktur überschreitet die Grenzen der Leitungsbefugnis. 

3. Strafrechtliche Relevanz 

Die Missachtung des Förderauftrags kann auch strafrechtliche Bedeutung 

erlangen. Soweit der Vorstand Vermögensdispositionen trifft, die nicht 

mehr im Interesse der Genossenschaft im Sinne ihres Förderzwecks erfol-

gen, kommt eine Pflichtverletzung im strafrechtlichen Sinne in Betracht. 

Der Vorstand verwaltet fremdes Vermögen, nämlich das Vermögen der Ge-

nossenschaft, das seinerseits der Mitgliederförderung dient. Wird dieses 

Vermögen für Zwecke eingesetzt, die mit dem Förderauftrag nicht verein-

bar sind, kann dies den Tatbestand einer Pflichtverletzung erfüllen. 

Dabei ist entscheidend, dass der Maßstab nicht allein in der wirtschaftlichen 

Vertretbarkeit der Entscheidung liegt, sondern in ihrer Vereinbarkeit mit 

dem Förderzweck. Eine wirtschaftlich erfolgreiche Maßnahme kann gleich-

wohl pflichtwidrig sein, wenn sie sich vom Förderauftrag löst. 

4. Abgrenzung zulässiger und unzulässiger Geschäftsmodelle 

Nicht jede gewinnorientierte Tätigkeit ist unzulässig. Die Erzielung von 

Überschüssen kann Bestandteil einer nachhaltigen Mitgliederförderung 

sein. Entscheidend ist jedoch die funktionale Einordnung der Gewinnerzie-

lung. 

Zulässig ist Gewinn, soweit er Mittel zur Förderung der Mitglieder ist. Un-

zulässig wird er dort, wo er zum Selbstzweck erhoben wird und die Mit-

gliederförderung nur noch formal oder nachrangig erfolgt. 
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Ein Geschäftsmodell, das sich strukturell an den Logiken kapitalmarktori-

entierter Unternehmen orientiert und die Mitgliederbeziehung faktisch ent-

koppelt, überschreitet die Grenzen der genossenschaftlichen Ordnung. In 

einem solchen Fall liegt nicht lediglich eine zulässige unternehmerische 

Entwicklung vor, sondern eine Abkehr vom gesetzlichen Leitbild. 

5. Ergebnis 

Die Haftung des Vorstands ist die rechtliche Konsequenz einer strukturel-

len Verfehlung des Förderauftrags. Sie ist Ausdruck der Bindung des Or-

gans an den Zweck der Genossenschaft. 

Der Vorstand ist nicht freier Gestalter eines Unternehmenszwecks, sondern 

Träger einer gebundenen Leitungsfunktion. Verliert er diese Bindung aus 

dem Blick, verliert er zugleich die rechtliche Grundlage seines Handelns. 

§ 11 Der Vorstand als dienendes Organ 

1. Abkehr vom Leitbild des „unternehmerischen Herrschers“ 

Die vorangegangene Analyse hat gezeigt, dass die verbreitete Vorstellung 

vom Vorstand als „unternehmerischem Herrscher“ im Genossenschafts-

recht keine tragfähige Grundlage findet. 

Dieses Leitbild ist maßgeblich durch kapitalgesellschaftsrechtliche Denk-

weisen geprägt. Es geht davon aus, dass die Leitung eines Unternehmens 

eine originäre Entscheidungsbefugnis über dessen Ziele und Ausrichtung 

umfasst. Der Vorstand erscheint dabei als zentrales Machtorgan, das die 

Geschicke der Organisation eigenständig bestimmt. 

Ein solches Verständnis ist auf die Genossenschaft nicht übertragbar. 

Die Genossenschaft ist keine kapitalorientierte Unternehmensform, son-

dern eine zweckgebundene Fördergemeinschaft. Ihre Tätigkeit ist von 

vornherein auf die Interessen ihrer Mitglieder ausgerichtet. Die Zielsetzung 

wird nicht durch das Leitungsorgan bestimmt, sondern durch die Mitglieder 

selbst. 
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Das Leitbild des „unternehmerischen Herrschers“ verkennt daher die 

grundlegende Struktur der Genossenschaft. Es führt zu einer Überdehnung 

der Leitungsbefugnis des Vorstands und verschiebt das institutionelle 

Gleichgewicht zulasten der Mitgliedschaft. 

Die Abkehr von diesem Leitbild ist die notwendige Konsequenz einer am 

Förderauftrag orientierten Auslegung des Genossenschaftsrechts. 

2. Der Vorstand als funktionales Vollzugsorgan 

Die Stellung des Vorstands erschließt sich zutreffend nur, wenn er als funk-

tionales Vollzugsorgan verstanden wird. 

Der Vorstand ist das Organ, das die Genossenschaft handlungsfähig macht. 

Er organisiert den Geschäftsbetrieb, trifft operative Entscheidungen und 

setzt die durch die Mitglieder vorgegebenen Zielsetzungen um. Seine Tä-

tigkeit ist auf die praktische Verwirklichung des Förderauftrags gerichtet. 

Diese Funktion ist von zentraler Bedeutung. Ohne den Vorstand wäre die 

Genossenschaft nicht in der Lage, am Rechtsverkehr teilzunehmen und ih-

ren Zweck zu erfüllen. Gleichwohl begründet diese Bedeutung keine eigen-

ständige Zwecksetzungskompetenz. 

Der Vorstand handelt nicht aus eigenem Recht, sondern auf Grundlage der 

genossenschaftlichen Ordnung. Seine Befugnisse sind funktional begrenzt 

und auf die Umsetzung der vorgegebenen Ziele ausgerichtet. 

In der Literatur wird diese Einbindung des Vorstands in die genossenschaft-

liche Struktur hervorgehoben. Kober betont, dass die Leitungsmacht des 

Vorstands nicht losgelöst vom Förderauftrag verstanden werden kann, son-

dern Teil eines auf Zusammenarbeit angelegten Systems ist. 

Daraus folgt: 

Der Vorstand ist nicht Gestalter des Zwecks, sondern dessen Vollzug-

sorgan. 
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3. Dienstcharakter der Organstellung 

Aus der funktionalen Einordnung des Vorstands ergibt sich sein Dienstcha-

rakter. 

Der Begriff des „dienenden Organs“ ist dabei nicht im Sinne einer bloßen 

Unterordnung oder Abhängigkeit zu verstehen. Er beschreibt vielmehr die 

rechtliche und funktionale Ausrichtung der Organstellung auf einen frem-

den Zweck. 

Der Vorstand dient: 

• dem Förderauftrag der Genossenschaft, 

• den durch die Mitglieder bestimmten Zielsetzungen, 

• der genossenschaftlichen Ordnung als Ganzem. 

Dieser Dienstcharakter ist strukturell angelegt. Er ergibt sich nicht aus einer 

freiwilligen Selbstbeschränkung, sondern aus der rechtlichen Stellung des 

Vorstands innerhalb der Genossenschaft. 

Die eigenverantwortliche Leitung nach § 27 GenG steht hierzu nicht im 

Widerspruch. Sie beschreibt die Art und Weise der Aufgabenerfüllung, 

nicht deren Zielsetzung. Der Vorstand handelt eigenverantwortlich, aber 

nicht eigenzweckhaft. 

Gerade in dieser Verbindung von Verantwortung und Bindung liegt die Be-

sonderheit der genossenschaftlichen Organstellung. Sie unterscheidet sich 

sowohl von einer rein weisungsgebundenen Tätigkeit als auch von einer 

autonomen Leitungsfunktion. 

Der Dienstcharakter bringt diese Besonderheit prägnant zum Ausdruck. 

4. Konsequenzen für Praxis und Rechtsanwendung 

Die Neubestimmung des Vorstands als dienendes Organ hat weitreichende 

Konsequenzen für die Praxis und die rechtliche Beurteilung von Vorstands-

handeln. 

a) Maßstab der Geschäftsführung 
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Die Tätigkeit des Vorstands ist am Förderauftrag und an den Mitgliederin-

teressen zu messen. Entscheidungen sind danach zu beurteilen, ob sie zur 

Förderung der Mitglieder beitragen. 

b) Bedeutung von Mitgliederbeschlüssen 

Beschlüsse der Generalversammlung sind nicht als unverbindliche Emp-

fehlungen zu verstehen, sondern als verbindliche Vorgaben für die Tätig-

keit des Vorstands. Sie konkretisieren den Förderauftrag und setzen den 

Rahmen für die Geschäftsführung. 

c) Grenzen strategischer Entscheidungen 

Strategische Entscheidungen des Vorstands müssen sich innerhalb des 

durch die Mitglieder vorgegebenen Rahmens bewegen. Eine eigenständige 

Neuausrichtung der Genossenschaft ohne entsprechende Legitimation 

durch die Mitglieder ist unzulässig. 

d) Haftungs- und Strafbarkeitsrisiken 

Die Missachtung des Förderauftrags kann Haftungs- und Strafbarkeitsrisi-

ken begründen. Der Vorstand ist verpflichtet, seine Tätigkeit an den recht-

lichen Vorgaben auszurichten und Abweichungen zu vermeiden. 

e) Selbstverständnis des Vorstands 

Schließlich betrifft die Neubestimmung auch das Selbstverständnis des 

Vorstands. Er ist nicht als unabhängiger Unternehmensleiter zu begreifen, 

sondern als Organ, das im Dienste der Mitglieder handelt. 

Zwischenergebnis 

Die Stellung des Vorstands im Genossenschaftsrecht ist durch einen funk-

tionalen Dienstcharakter geprägt. Er ist nicht Träger einer eigenständigen 

Unternehmensherrschaft, sondern Organ zur Umsetzung des Förderauf-

trags. 

Die Abkehr vom Leitbild des unternehmerischen Herrschers und die Hin-

wendung zu einem dienenden Organverständnis ermöglichen eine konsis-

tente und am Gesetz orientierte Einordnung der Leitungsmacht. 



Nicht Herrscher, sondern Diener 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

__ 

 55 

 

Damit verdichtet sich die zentrale These dieser Arbeit zu einer klaren Aus-

sage: 

Der Vorstand ist nicht Herr der Genossenschaft  

– sondern Diener ihrer Mitglieder. 

 

IV: Gegenwart und Zukunft der genossenschaftlichen Leitungsord-

nung 

§ 12 Aktuelle Gesetzgebungsentwicklungen 

1. Reformüberlegungen zum Genossenschaftsgesetz 

In jüngerer Zeit ist das Genossenschaftsgesetz erneut Gegenstand gesetzge-

berischer Überlegungen geworden. Ziel dieser Reformansätze ist es, die At-

traktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Rechtsform zu stärken sowie ihre 

praktische Handhabung zu erleichtern. 

Ein zentraler Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, in welchem Umfang 

die interne Kompetenzverteilung zwischen den Organen – insbesondere 

zwischen Generalversammlung und Vorstand – neu justiert werden soll. 

Hintergrund ist die Beobachtung, dass die bestehende Ausgestaltung der 

Leitungsbefugnisse teilweise als zu stark an kapitalgesellschaftsrechtlichen 

Vorbildern orientiert angesehen wird. 

Gleichzeitig besteht das Anliegen, die Genossenschaft als flexible und pra-

xisgerechte Rechtsform weiterzuentwickeln. Insbesondere kleinere und 

mittlere Genossenschaften sehen sich mit der Herausforderung konfron-

tiert, ihre Strukturen an veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen an-

zupassen. 

Die Reformdiskussion bewegt sich daher im Spannungsfeld zwischen Effi-

zienzsteigerung und Wahrung der genossenschaftlichen Grundprinzipien. 
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2. Ausweitung von Weisungsrechten der Generalversammlung 

Ein besonders bedeutsamer Reformansatz betrifft die mögliche Ausweitung 

von Weisungsrechten der Generalversammlung gegenüber dem Vorstand. 

Diskutiert wird insbesondere, ob und in welchem Umfang die Generalver-

sammlung – zumindest bei kleineren Genossenschaften – berechtigt sein 

soll, dem Vorstand verbindliche Vorgaben für die Geschäftsführung zu ma-

chen. Teilweise wird vorgeschlagen, dies für Genossenschaften mit einer 

begrenzten Mitgliederzahl ausdrücklich gesetzlich zuzulassen. 

Diese Überlegungen knüpfen an die historische Entwicklung des Genos-

senschaftsrechts an. Vor der Reform von 1973 bestand eine stärkere Ein-

bindung der Generalversammlung in die Geschäftsführung, die später zu-

gunsten einer größeren Leitungsautonomie des Vorstands zurückgedrängt 

wurde. 

Die aktuellen Reformansätze können daher auch als Versuch verstanden 

werden, dieses Gleichgewicht teilweise wieder zugunsten der Mitglieder zu 

verschieben. 

Dogmatisch stellt sich hierbei die Frage, ob eine solche Ausweitung von 

Weisungsrechten eine grundlegende Änderung der genossenschaftlichen 

Leitungsordnung darstellt oder ob sie lediglich eine Klarstellung bereits be-

stehender Bindungen ist. 

3. Stellungnahmen der genossenschaftlichen Praxis 

Die vorgeschlagenen Reformen stoßen in der genossenschaftlichen Praxis 

auf unterschiedliche Reaktionen. 

Insbesondere die genossenschaftlichen Prüfungsverbände und ihre Dachor-

ganisationen haben sich kritisch zu einer Ausweitung von Weisungsrechten 

der Generalversammlung geäußert. In Stellungnahmen wird betont, dass 

die eigenverantwortliche Leitung durch den Vorstand ein bewährtes Prinzip 

darstelle, das nicht ohne weiteres aufgegeben werden sollte. 
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So wird argumentiert, dass eine stärkere Einbindung der Generalversamm-

lung in die Geschäftsführung zu einer Überforderung der Mitglieder führen 

könne und die Effizienz der Entscheidungsprozesse beeinträchtige. Zudem 

wird auf die gestiegenen Anforderungen an die Leitung von Genossen-

schaften hingewiesen, die eine professionelle und kontinuierliche Ge-

schäftsführung erforderten. 

In den Stellungnahmen wird ferner hervorgehoben, dass die bestehende 

Kompetenzverteilung eine sachgerechte Balance zwischen Mitgliederbetei-

ligung und unternehmerischer Handlungsfähigkeit gewährleiste (vgl. 

DGRV, Stellungnahme zur „Stärkung der genossenschaftlichen Rechts-

form“) . 

Gleichzeitig lassen sich auch Stimmen identifizieren, die eine stärkere 

Rolle der Mitglieder befürworten. Diese sehen in der Ausweitung von Mit-

wirkungsrechten eine Möglichkeit, die genossenschaftliche Identität zu 

stärken und die Bindung zwischen Mitgliedern und Genossenschaft zu ver-

tiefen. 

4. Bewertung der Reformansätze 

Die Bewertung der aktuellen Reformüberlegungen hängt maßgeblich von 

der zugrunde gelegten dogmatischen Perspektive ab. 

Aus einer am Förderauftrag orientierten Sichtweise erscheint die Diskus-

sion über Weisungsrechte der Generalversammlung in einem anderen 

Licht. Die zentrale Frage lautet nicht, ob den Mitgliedern zusätzliche Be-

fugnisse eingeräumt werden sollten, sondern wie die bereits bestehende 

Struktur der Genossenschaft zutreffend zu verstehen ist. 

Wie in den vorangegangenen Abschnitten gezeigt wurde, sind die Mitglie-

der bereits nach geltendem Recht Träger der genossenschaftlichen Ordnung 

und zur Konkretisierung des Förderauftrags befugt. Der Vorstand ist an 

diese Vorgaben gebunden und hat sie umzusetzen. 

Vor diesem Hintergrund kann eine gesetzliche Ausweitung von Weisungs-

rechten in zweierlei Weise interpretiert werden: 
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Einerseits könnte sie als Stärkung der Mitgliederautonomie verstanden 

werden, die die genossenschaftlichen Grundprinzipien ausdrücklich her-

vorhebt und verdeutlicht. 

Andererseits besteht die Gefahr, dass eine solche Regelung als Bruch mit 

der bisherigen Leitungsordnung wahrgenommen wird und damit den Ein-

druck erweckt, die Mitglieder hätten bislang keine entsprechende Einfluss-

möglichkeit besessen. 

Dogmatisch spricht vieles dafür, die bestehenden Regelungen bereits als 

Ausdruck einer strukturellen Bindung des Vorstands an die Mitglieder zu 

verstehen. In diesem Sinne wäre eine gesetzliche Klarstellung eher dekla-

ratorischer Natur. 

Gleichwohl kann eine ausdrückliche Regelung sinnvoll sein, um Missver-

ständnisse in der Praxis zu vermeiden und die genossenschaftliche Identität 

zu stärken. 

Entscheidend ist jedoch, dass jede Reform die grundlegende Struktur der 

Genossenschaft wahrt: 

• den Vorrang des Förderauftrags, 

• die Stellung der Mitglieder als Träger der Ordnung, 

• und die funktionale Einbindung des Vorstands. 

Zwischenergebnis 

Die aktuellen Gesetzgebungsüberlegungen zur genossenschaftlichen Lei-

tungsordnung zeigen, dass das Spannungsverhältnis zwischen Mitglieder-

autonomie und Vorstandsbefugnissen weiterhin von zentraler Bedeutung 

ist. 

Die Diskussion über Weisungsrechte der Generalversammlung verdeutlicht 

zugleich, dass die dogmatische Einordnung der Leitungsmacht des Vor-

stands nicht nur theoretische, sondern erhebliche praktische Relevanz be-

sitzt. 

Aus der hier vertretenen Perspektive ergibt sich eine klare Linie: 
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Die Genossenschaft bedarf keiner grundlegenden Neuordnung ihrer Lei-

tungsstruktur, sondern einer klaren Rückbesinnung auf ihre eigenen 

Prinzipien. 

§ 13 Die Praxis der Genossenschaftsbanken 

1. Entwicklung der Geschäftsmodelle 

Die Geschäftsmodelle der Genossenschaftsbanken haben sich in den ver-

gangenen Jahrzehnten erheblich gewandelt. Während die ursprüngliche 

Ausrichtung stark auf die unmittelbare wirtschaftliche Förderung der Mit-

glieder – etwa durch Kreditgewährung, Zahlungsverkehr oder landwirt-

schaftliche Finanzierung – gerichtet war, ist heute eine deutliche Auswei-

tung der Geschäftsfelder zu beobachten. 

Genossenschaftsbanken agieren zunehmend als Universalbanken, die ein 

breites Spektrum an Finanzdienstleistungen anbieten und sich in einem in-

tensiven Wettbewerb mit privaten Geschäftsbanken und Sparkassen befin-

den. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt auf regulatorische Anforderungen, 

steigende Komplexität des Bankgeschäfts sowie auf den zunehmenden 

Wettbewerbsdruck zurückzuführen. 

Mit dieser Ausweitung der Geschäftstätigkeit geht jedoch eine strukturelle 

Veränderung einher: Die unmittelbare Förderbeziehung zwischen Mitglied 

und Bank tritt in vielen Bereichen in den Hintergrund. Die Mitglieder wer-

den zunehmend wie „normale Kunden“ behandelt, während die spezifische 

genossenschaftliche Beziehung an Bedeutung verliert. 

Diese Entwicklung wirft die Frage auf, inwieweit die heutigen Geschäfts-

modelle noch im Einklang mit dem Förderauftrag stehen oder ob sich eine 

schleichende Verschiebung hin zu kapitalorientierten Strukturen vollzieht. 

2. Verhältnis von Gewinnorientierung und Förderung 

Ein zentrales Spannungsfeld in der Praxis der Genossenschaftsbanken be-

steht im Verhältnis zwischen Gewinnorientierung und Mitgliederförde-

rung. 
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Grundsätzlich ist die Erzielung von Gewinnen auch im Genossenschafts-

recht zulässig. Gewinne sind notwendig, um die wirtschaftliche Stabilität 

der Genossenschaft zu sichern, Rücklagen zu bilden und Investitionen zu 

ermöglichen. Sie dienen damit mittelbar auch der Förderung der Mitglieder. 

Problematisch wird die Gewinnorientierung jedoch dort, wo sie sich von 

der Förderfunktion löst und zu einem eigenständigen Ziel wird. 

In der Praxis ist zu beobachten, dass wirtschaftliche Kennzahlen und Ren-

diteüberlegungen zunehmend in den Vordergrund treten. Strategische Ent-

scheidungen orientieren sich häufig an betriebswirtschaftlichen Kriterien, 

die nicht immer unmittelbar mit dem Förderinteresse der Mitglieder ver-

knüpft sind. 

Dies führt zu einer Verschiebung der Perspektive: 

➢ Die Genossenschaft wird nicht mehr primär als Instrument der 

Mitgliederförderung verstanden, sondern als Unternehmen, das im 

Wettbewerb bestehen muss. 

Diese Entwicklung steht in einem Spannungsverhältnis zum gesetzlichen 

Leitbild. Der Förderauftrag verlangt, dass wirtschaftliche Tätigkeit der Mit-

gliederförderung dient – nicht umgekehrt. 

3. Rücklagenbildung und Mitgliederbeteiligung 

Ein besonders anschauliches Beispiel für dieses Spannungsfeld ist die Pra-

xis der Rücklagenbildung. 

In vielen Genossenschaftsbanken wird ein erheblicher Teil des erwirtschaf-

teten Jahresüberschusses den Rücklagen zugeführt. Dies geschieht häufig 

bereits vor der eigentlichen Gewinnverwendung, etwa durch Dotierung von 

Fonds für allgemeine Bankrisiken oder durch extensive Thesaurierung. 

Die Mitglieder erhalten demgegenüber oftmals nur eine vergleichsweise 

geringe Dividende. Der Anteil des Ergebnisses, über den die Mitglieder tat-

sächlich entscheiden können, ist in vielen Fällen stark begrenzt. 
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Diese Praxis ist rechtlich nicht per se unzulässig. Die Bildung von Rückla-

gen kann sachlich gerechtfertigt sein, insbesondere zur Sicherung der Sta-

bilität der Bank und zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen. 

Gleichwohl stellt sich die Frage, ob die konkrete Ausgestaltung noch dem 

Förderauftrag entspricht. 

Wenn ein überwiegender Teil des wirtschaftlichen Ergebnisses dauerhaft in 

der Organisation verbleibt und die Mitglieder nur in geringem Umfang an 

diesem Ergebnis beteiligt werden, kann dies als Indiz für eine Verschiebung 

der Zielsetzung gewertet werden. 

Die Genossenschaft läuft dann Gefahr, sich von einer Fördergemeinschaft 

zu einer institutionell orientierten Organisation zu entwickeln, in der die 

Interessen der Mitglieder nicht mehr im Mittelpunkt stehen. 

4. Entkopplungstendenzen und ihre Ursachen 

Die dargestellten Entwicklungen lassen sich als Entkopplungstendenzen 

beschreiben: Die wirtschaftliche Tätigkeit der Genossenschaft löst sich 

schrittweise von ihrer ursprünglichen Förderfunktion. 

Diese Entkopplung kann verschiedene Ursachen haben: 

a) Regulatorische Anforderungen 

Insbesondere im Bankensektor führen aufsichtsrechtliche Vorgaben zu ei-

ner verstärkten Betonung von Stabilität, Risikosteuerung und Kapitalaus-

stattung. Diese Anforderungen begünstigen eine stärkere Rücklagenbil-

dung und können dazu führen, dass Förderaspekte in den Hintergrund tre-

ten. 

b) Wettbewerbsdruck 

Der Wettbewerb mit anderen Kreditinstituten zwingt Genossenschaftsban-

ken dazu, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und wirtschaftliche Effizienz 

in den Vordergrund zu stellen. Dies kann zu einer Annäherung an kapital-

gesellschaftliche Strukturen führen. 

c) Professionalisierung der Geschäftsführung 
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Die zunehmende Komplexität des Bankgeschäfts erfordert eine professio-

nelle und spezialisierte Geschäftsführung. Dies kann dazu beitragen, dass 

sich Entscheidungsprozesse von der Mitgliedschaft entfernen und stärker 

innerhalb der Organisation konzentrieren. 

d) Schwächere Mitgliederbindung 

In großen Genossenschaften ist die direkte Beziehung zwischen Mitglie-

dern und Organisation häufig weniger ausgeprägt. Die Mitglieder nehmen 

ihre Mitwirkungsrechte teilweise nur eingeschränkt wahr, wodurch die tat-

sächliche Einflussnahme auf die Ausrichtung der Genossenschaft abnimmt. 

Zwischenergebnis 

Die Praxis der Genossenschaftsbanken zeigt deutliche Spannungen zwi-

schen dem gesetzlichen Leitbild der Mitgliederförderung und den tatsäch-

lichen Entwicklungen der Geschäftsmodelle. 

Die zunehmende Orientierung an wirtschaftlichen Kennzahlen, die exten-

sive Rücklagenbildung sowie strukturelle Entkopplungstendenzen werfen 

die Frage auf, ob die genossenschaftliche Identität in allen Bereichen ge-

wahrt bleibt. 

Diese Entwicklung bestätigt die Notwendigkeit einer klaren dogmatischen 

Einordnung: 

➢ Der Förderauftrag darf nicht als bloße Leitidee verstanden wer-

den, sondern muss als verbindlicher Maßstab für die Praxis wir-

ken. 

Oder zugespitzt: 

➢ Die Genossenschaft entscheidet sich nicht im Gesetz – sondern 

in ihrer gelebten Praxis. 
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§ 14 Rückführung zur genossenschaftlichen Ordnung 

1. Rückbesinnung auf den Förderauftrag 

Die Analyse der rechtlichen Grundlagen und der praktischen Entwicklung 

zeigt, dass die zentrale Herausforderung der genossenschaftlichen Lei-

tungsordnung nicht in einem Mangel an Normen liegt, sondern in deren 

Auslegung und Anwendung. 

Der Förderauftrag des § 1 Abs. 1 GenG ist klar formuliert und rechtlich 

verbindlich. Gleichwohl besteht in der Praxis die Tendenz, ihn als program-

matische Leitidee oder als historische Reminiszenz zu behandeln, anstatt 

ihn als maßgeblichen Handlungsmaßstab zu begreifen. 

Eine zukunftsfähige Leitungsordnung erfordert daher keine grundlegende 

Neugestaltung, sondern eine Rückbesinnung auf den normativen Kern 

der Genossenschaft. 

Diese Rückbesinnung bedeutet: 

• den Förderauftrag wieder als primären Maßstab aller Entschei-

dungen zu verstehen, 

• wirtschaftliche Tätigkeit konsequent auf die Mitgliederförderung 

auszurichten, 

• und die genossenschaftliche Identität nicht hinter betriebswirt-

schaftlichen Erwägungen zurücktreten zu lassen. 

Die Genossenschaft kann ihre Eigenständigkeit nur bewahren, wenn sie 

sich ihres Zwecks bewusst bleibt und diesen aktiv lebt. 

2. Stärkung der Mitgliederautonomie 

Die Mitglieder sind die Träger der genossenschaftlichen Ordnung. Ihre 

Rolle ist jedoch in der Praxis häufig abgeschwächt, sei es durch strukturelle 

Entwicklungen, durch die Größe der Organisation oder durch eine zuneh-

mende Professionalisierung der Geschäftsführung. 
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Eine zukunftsgerichtete Entwicklung der Genossenschaft erfordert daher 

eine Stärkung der Mitgliederautonomie. 

Dies umfasst insbesondere: 

• eine intensivere Einbindung der Mitglieder in grundlegende Ent-

scheidungsprozesse, 

• eine transparente Darstellung der wirtschaftlichen Zusammen-

hänge und strategischen Entscheidungen, 

• sowie die Förderung einer aktiven Mitwirkungskultur. 

Dabei geht es nicht darum, die operative Geschäftsführung zu verlagern, 

sondern die Mitglieder in die Lage zu versetzen, ihre Rolle als Träger des 

Förderauftrags tatsächlich wahrzunehmen. 

Die Diskussion um Weisungsrechte der Generalversammlung zeigt, dass 

hier ein wachsendes Bewusstsein für die Bedeutung der Mitgliederbeteili-

gung besteht. Unabhängig von konkreten gesetzlichen Änderungen bleibt 

entscheidend, dass die Mitglieder ihre bestehenden Rechte effektiv ausüben 

können. 

3. Stärkung der Mitgliederrolle 

Die Genossenschaft ist ihrem Wesen nach eine von ihren Mitgliedern ge-

tragene Ordnung. Gleichwohl zeigt die Praxis, dass die tatsächliche Ein-

flussnahme der Mitglieder vielfach hinter dieser normativen Stellung zu-

rückbleibt. 

Eine Rückführung zur genossenschaftlichen Ordnung setzt daher zwingend 

bei der Stärkung der Mitgliederrolle an. 

Diese Stärkung ist nicht im Sinne einer bloßen Ausweitung formaler Rechte 

zu verstehen. Die Mitglieder verfügen bereits nach geltendem Recht über 

umfassende Befugnisse, insbesondere zur Willensbildung und zur Konkre-

tisierung des Förderauftrags. Entscheidend ist vielmehr, dass diese Rechte 

wirksam zur Geltung kommen. 
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Dies erfordert: 

• eine verbesserte Transparenz über wirtschaftliche und strategische 

Entscheidungen, 

• eine nachvollziehbare Darstellung der Verwendung des wirt-

schaftlichen Ergebnisses, 

• sowie die Förderung einer aktiven Mitwirkungskultur innerhalb 

der Genossenschaft. 

Die Mitglieder müssen in die Lage versetzt werden, ihre Rolle als Träger 

der genossenschaftlichen Ordnung tatsächlich auszuüben. Nur so kann die 

strukturelle Verbindung zwischen Mitgliedschaft und Geschäftsbetrieb er-

halten bleiben. 

Die Stärkung der Mitgliederrolle ist damit keine organisatorische Detail-

frage, sondern der zentrale Ansatzpunkt für die Sicherung der genossen-

schaftlichen Identität. 

4. Klarstellung der Bindung des Vorstands 

Die Stellung des Vorstands bedarf keiner Schwächung, wohl aber einer kla-

ren dogmatischen und praktischen Einordnung. 

Der Vorstand ist für die Funktionsfähigkeit der Genossenschaft unverzicht-

bar. Seine Aufgabe besteht in der professionellen und verantwortungsvol-

len Leitung des Geschäftsbetriebs. Diese Aufgabe erfordert Fachkenntnis, 

Entscheidungsfähigkeit und Handlungsspielräume. 

Gleichzeitig muss deutlich bleiben, dass diese Handlungsspielräume funk-

tional begrenzt sind. 

Eine zukunftsfähige Leitungsordnung zeichnet sich dadurch aus, dass: 

• der Vorstand seine Rolle als Vollzugsorgan des Förderauftrags 

versteht, 

• strategische Entscheidungen in Einklang mit den Mitgliederinte-

ressen getroffen werden, 
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• und eine klare Trennung zwischen Zielbestimmung (Mitglieder) 

und Umsetzung (Vorstand) gewahrt bleibt. 

Eine Rückführung zur genossenschaftlichen Ordnung erfordert daher eine 

Klarstellung dieser Bindung – sowohl dogmatisch als auch praktisch. 

Dies bedeutet insbesondere: 

• die konsequente Ausrichtung der Geschäftsführung am Förderauf-

trag, 

• die Beachtung und Umsetzung von Mitgliederbeschlüssen als ver-

bindliche Vorgaben, 

• sowie die Vermeidung einer eigenständigen, vom Förderzweck 

losgelösten Zielbildung. 

Die eigenverantwortliche Leitung nach § 27 GenG ist nicht als Freistellung 

von Bindungen zu verstehen, sondern als Verantwortung innerhalb eines 

vorgegebenen Rahmens. 

Die Klarstellung dieser Zusammenhänge ist von zentraler Bedeutung, um 

Fehlinterpretationen zu vermeiden und das Gleichgewicht innerhalb der ge-

nossenschaftlichen Ordnung wiederherzustellen. 

5. Reformüberlegungen zur Governance 

Die Diskussion über Reformen der genossenschaftlichen Governance ge-

winnt vor dem Hintergrund der dargestellten Entwicklungen an Bedeutung. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass die grundlegenden Strukturprinzipien 

der Genossenschaft bereits im geltenden Recht angelegt sind. Die Heraus-

forderung liegt weniger in der Schaffung neuer Regelungen als in der prä-

zisen Ausgestaltung und Anwendung bestehender Prinzipien. 

Reformüberlegungen sollten daher insbesondere darauf abzielen: 

• die Rolle der Generalversammlung als zentrales Willensbildungs-

organ zu stärken, 
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• die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Vorstandshandeln 

zu erhöhen, 

• sowie die Verantwortlichkeiten innerhalb der Genossenschaft kla-

rer zu konturieren. 

Die Diskussion um Weisungsrechte der Generalversammlung zeigt, dass 

hier unterschiedliche Ansätze bestehen. Aus der hier vertretenen Perspek-

tive ist entscheidend, dass solche Reformen nicht als grundlegender Sys-

temwechsel verstanden werden, sondern als Klarstellung und Stärkung 

der genossenschaftlichen Grundstruktur. 

Eine unreflektierte Übernahme kapitalgesellschaftlicher Governance-Mo-

delle würde hingegen die Gefahr bergen, die spezifische Identität der Ge-

nossenschaft weiter zu verwässern. 

6. Vermeidung struktureller Fehlentwicklungen 

Die in der Praxis beobachteten Entkopplungstendenzen machen deutlich, 

dass die genossenschaftliche Ordnung anfällig für strukturelle Verschie-

bungen ist. 

Eine zukunftsorientierte Entwicklung erfordert daher Maßnahmen, die sol-

chen Fehlentwicklungen entgegenwirken. 

Hierzu zählen insbesondere: 

a) Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

Die wirtschaftlichen Entscheidungen der Genossenschaft müssen für die 

Mitglieder nachvollziehbar sein. Dies gilt insbesondere für Fragen der Ge-

winnverwendung, der Rücklagenbildung und der strategischen Ausrich-

tung. Es gilt gleichermaßen für Strukturmaßnahmen wie Verschmelzungen. 

b) Begrenzung institutioneller Eigendynamik 

Die Genossenschaft darf keine von den Mitgliedern losgelöste Eigendyna-

mik entwickeln. Strukturen und Entscheidungsprozesse müssen so gestaltet 

sein, dass die Bindung an den Förderauftrag erhalten bleibt. 
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c) Stärkung der Kontrollfunktion 

Der Aufsichtsrat und die Generalversammlung müssen ihre Kontrollfunk-

tion aktiv wahrnehmen. Dies setzt eine ausreichende Information und eine 

kritische Auseinandersetzung mit den Entscheidungen des Vorstands vo-

raus. 

d) Bewusstsein für rechtliche Grenzen 

Vorstand und Aufsichtsrat müssen sich der rechtlichen Bedeutung des För-

derauftrags bewusst sein. Dieser ist nicht disponibel und setzt verbindliche 

Grenzen für die Gestaltung der Geschäftstätigkeit. 

5. Perspektiven für die genossenschaftliche Zukunft 

Die Zukunft der Genossenschaft hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, 

ihre strukturellen Grundlagen zu bewahren und zugleich an veränderte Rah-

menbedingungen anzupassen. 

Die Genossenschaft steht dabei vor einer grundlegenden Entscheidung: 

➢ Sie kann sich weiter in Richtung eines kapitalorientierten Unter-

nehmensmodells entwickeln, 

➢ oder sie kann ihre Eigenständigkeit als Fördergemeinschaft be-

wusst stärken. 

Eine Rückführung zur genossenschaftlichen Ordnung bedeutet nicht, wirt-

schaftliche Effizienz oder Wettbewerbsfähigkeit zu vernachlässigen. Viel-

mehr geht es darum, diese Aspekte in Einklang mit dem Förderauftrag zu 

bringen. 

Die langfristige Stabilität und Akzeptanz der Genossenschaft hängen ent-

scheidend davon ab, dass die Mitglieder den Nutzen ihrer Beteiligung er-

kennen und die Genossenschaft als „ihre“ Organisation wahrnehmen. 

Dies setzt voraus, dass: 

• die Förderung der Mitglieder tatsächlich im Mittelpunkt steht, 

• die Entscheidungsprozesse nachvollziehbar und legitimiert sind, 
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• und die Organe ihre Rollen im Sinne der genossenschaftlichen 

Ordnung wahrnehmen. 

Damit lässt sich die Perspektive für die Zukunft klar formulieren: 

➢ Die Genossenschaft bleibt nur dann eine eigenständige 

Rechtsform, wenn sie ihren Zweck ernst nimmt. 

Zwischenergebnis 

Die Rückführung zur genossenschaftlichen Ordnung erfordert keine grund-

legende Neuordnung, sondern eine konsequente Anwendung und Stärkung 

der bestehenden Prinzipien. 

Im Mittelpunkt stehen dabei: 

• die Mitglieder als Träger der Ordnung, 

• der Förderauftrag als verbindlicher Maßstab, 

• und der Vorstand als dienendes Organ. 

Damit schließt sich der argumentationslogische Kreis dieser Arbeit: 

Die Zukunft der Genossenschaft liegt nicht in neuen Modellen – son-

dern in der konsequenten Umsetzung ihrer eigenen Ordnung. 

 

§ 15 Schlussbetrachtung 

1. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass die Stellung des Vorstands 

im Genossenschaftsrecht nur im Zusammenhang mit der grundlegenden 

Struktur der Genossenschaft zutreffend erfasst werden kann. 

Ausgangspunkt ist der Förderauftrag des § 1 Abs. 1 GenG. Er bestimmt 

Zweck und Richtung der genossenschaftlichen Tätigkeit und bildet den nor-

mativen Rahmen für sämtliche Entscheidungen innerhalb der Organisation. 
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Die Mitglieder sind Träger dieses Zwecks und konkretisieren ihn durch ihre 

Beschlüsse. 

Vor diesem Hintergrund ist die Leitungsmacht des Vorstands neu zu be-

stimmen. § 27 GenG verleiht dem Vorstand die Kompetenz zur eigenver-

antwortlichen Leitung, begründet jedoch keine autonome Entscheidungs-

befugnis über die Zielsetzung der Genossenschaft. Die Leitung ist funktio-

nal auf die Umsetzung des Förderauftrags ausgerichtet. 

Die Analyse des gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs hat gezeigt, dass die 

Genossenschaft als integrierter Zusammenhang von Willensbildung und 

Umsetzung zu verstehen ist. Mitglieder und Vorstand stehen nicht in einem 

Gegensatz, sondern in einem funktionalen Wechselverhältnis. 

Die Missachtung des Förderauftrags ist nicht lediglich eine strukturelle Ab-

weichung, sondern kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Der 

Förderauftrag wirkt als verbindlicher Maßstab für die Tätigkeit des Vor-

stands und begrenzt dessen Entscheidungsfreiheit. 

Insgesamt ergibt sich ein konsistentes Bild: 

➢ Die Genossenschaft ist eine zweckgebundene Ordnung, in der alle Or-

gane auf die Förderung der Mitglieder ausgerichtet sind. 

2. Der Vorstand zwischen Macht und Bindung 

Die Stellung des Vorstands ist durch ein Spannungsverhältnis geprägt, das 

sich aus der Verbindung von Leitungsbefugnis und Zweckbindung ergibt. 

Einerseits ist der Vorstand mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet. 

Er führt die Geschäfte der Genossenschaft, trifft operative Entscheidungen 

und vertritt sie nach außen. Diese Aufgaben verleihen ihm eine erhebliche 

praktische Bedeutung. 

Andererseits ist diese Stellung nicht Ausdruck eigenständiger Macht, son-

dern funktional gebunden. Der Vorstand ist an den Förderauftrag und die 

durch die Mitglieder gesetzten Vorgaben gebunden. Seine Entscheidungs-

freiheit besteht innerhalb dieses Rahmens. 
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Die verbreitete Vorstellung vom Vorstand als autonomem Unternehmens-

leiter verkennt diese Struktur. Sie überträgt Denkweisen aus dem Kapital-

gesellschaftsrecht auf eine Rechtsform, die auf anderen Prinzipien beruht. 

Die zutreffende Einordnung liegt daher in der Mitte: 

➢ Der Vorstand steht zwischen Macht und Bindung – 

aber seine Macht ist abgeleitet, seine Bindung konstitutiv. 

3. Die Genossenschaft als zweckgebundene Ordnung 

Die Untersuchung hat deutlich gemacht, dass die Genossenschaft nicht als 

beliebige Organisationsform wirtschaftlicher Tätigkeit verstanden werden 

kann. 

Sie ist eine zweckgebundene Ordnung, deren gesamtes Gefüge auf die 

Förderung ihrer Mitglieder ausgerichtet ist. Diese Zweckbindung prägt: 

• die Struktur der Organisation, 

• die Stellung der Mitglieder, 

• die Aufgaben der Organe, 

• und die Grenzen der wirtschaftlichen Tätigkeit. 

Die Genossenschaft unterscheidet sich damit grundlegend von kapitalge-

sellschaftlichen Strukturen, in denen die Organisation ein eigenständiges 

Unternehmensinteresse verfolgt. 

Ihre Identität liegt gerade darin, dass sie kein von den Mitgliedern losgelös-

tes Eigeninteresse entwickelt. Sie ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur 

Förderung ihrer Mitglieder. 

Diese Einsicht ist nicht nur dogmatisch, sondern auch praktisch von zent-

raler Bedeutung. Sie bildet den Maßstab, an dem sich die Entwicklung der 

Genossenschaft messen lassen muss. 
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4. „Nicht Herrscher, sondern Diener“ als Leitbild 

Die Neubestimmung der Leitungsmacht des Vorstands lässt sich in einem 

prägnanten Leitbild zusammenfassen: 

Der Vorstand ist nicht Herrscher, sondern Diener 

Dieses Leitbild ist nicht als bloße rhetorische Zuspitzung zu verstehen. Es 

bringt die rechtliche und strukturelle Stellung des Vorstands auf den Punkt. 

 

Der Vorstand dient: 

• dem Förderauftrag der Genossenschaft, 

• den durch die Mitglieder bestimmten Zielsetzungen, 

• und der genossenschaftlichen Ordnung als Ganzem. 

Seine eigenverantwortliche Leitung besteht in der sachgerechten Umset-

zung dieser Vorgaben. Sie verleiht ihm Handlungsspielräume, aber keine 

eigenständige Zwecksetzungskompetenz. 

Das Leitbild des dienenden Organs ermöglicht eine konsistente und am Ge-

setz orientierte Einordnung der Vorstandstätigkeit. Es trägt dazu bei, Fehl-

interpretationen zu vermeiden und die genossenschaftliche Identität zu stär-

ken. 

Schlussgedanke 

Die Genossenschaft steht heute vor der Herausforderung, ihre Eigenstän-

digkeit in einem zunehmend von kapitalgesellschaftlichen Denkweisen ge-

prägten Umfeld zu bewahren. 

Ob ihr dies gelingt, hängt nicht in erster Linie von gesetzlichen Reformen 

ab, sondern von der konsequenten Anwendung ihrer eigenen Prinzipien. 

Die Genossenschaft bleibt nur dann Genossenschaft, wenn sie ihrem 

Zweck treu bleibt. 
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§ 16 Epilog: Wenn die Genossenschaft ihre eigene Ordnung verlässt – 

und was das für den Vorstand bedeutet 

1. Annäherung an kapitalgesellschaftliche Praxis 

Die Praxis der Kreditgenossenschaften zeigt in vielen Bereichen eine deut-

liche Annäherung an kapitalgesellschaftliche Geschäftsmodelle. Das Bank-

geschäft wird vielfach nicht mehr primär als Instrument der Mitgliederför-

derung betrieben, sondern als eigenständige unternehmerische Tätigkeit, 

die sich an Markt- und Renditekriterien orientiert. 

Diese Entwicklung ist für sich genommen nicht unzulässig. Problematisch 

wird sie jedoch dort, wo sich die Tätigkeit der Genossenschaft strukturell 

vom Förderauftrag entfernt und sich ein eigenständiges „Unternehmensin-

teresse“ herausbildet, das nicht mehr eindeutig auf die Mitglieder bezogen 

ist. 

Die Genossenschaft beginnt dann, sich nicht mehr als Fördergemeinschaft, 

sondern als Unternehmen unter vielen zu verstehen. 

2. Die Verschiebung des Förderbegriffs 

Besonders deutlich wird diese Entwicklung in der zunehmenden Auswei-

tung und Umdeutung des Förderbegriffs. 

Neben die klassische Mitgliederförderung tritt in der Praxis immer häufiger 

die Vorstellung einer „Förderung der Region“, der „Stärkung des Wirt-

schaftsraums“ oder allgemein gesellschaftlicher Ziele. Diese Aspekte kön-

nen zweifellos Teil einer genossenschaftlichen Tätigkeit sein. 

Dogmatisch bleibt jedoch festzuhalten: 

➢ Der Förderauftrag des § 1 GenG ist auf die Mitglieder gerichtet. 

Eine Verschiebung hin zu einem allgemeineren Förderverständnis birgt die 

Gefahr, dass die spezifische Bindung an die Mitglieder verwässert wird. 

Die Förderung verliert ihren klar bestimmbaren Adressaten und wird zu ei-

ner offenen, schwer überprüfbaren Zielgröße. 
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Damit verliert der Förderauftrag seine steuernde Funktion. 

3. Die Frage der Rechtsformkonsequenz 

Wenn sich die Geschäftstätigkeit dauerhaft und strukturell vom Förderauf-

trag entfernt, stellt sich zwangsläufig die Frage nach der Rechtsformkon-

sequenz. 

Das Genossenschaftsrecht ist zweckgebunden. Es gewährt die Vorteile der 

Rechtsform nicht voraussetzungslos, sondern knüpft sie an die Einhaltung 

des Förderauftrags. Wird dieser Zweck nicht mehr verfolgt, gerät die Legi-

timation der Rechtsform in den Blick. 

Dogmatisch lässt sich daher formulieren: 

➢ Eine nachhaltige Abkehr vom Förderauftrag stellt nicht nur eine 

Pflichtverletzung dar, sondern wirft die Frage auf, ob die gewählte 

Rechtsform noch zutreffend ist. 

Dies bedeutet nicht, dass jede wirtschaftliche Anpassung zu einem Rechts-

formwechsel führen müsste. Es bedeutet jedoch, dass die Rechtsform nicht 

beliebig von ihrem Zweck gelöst werden kann, ohne ihre Grundlage zu ver-

lieren. 

4. Konsequenzen für die Stellung des Vorstands 

Gerade vor diesem Hintergrund gewinnt die Stellung des Vorstands beson-

dere Bedeutung. 

Der Vorstand ist nach § 27 GenG zur eigenverantwortlichen Leitung der 

Genossenschaft berufen. Diese Leitung ist jedoch – wie gezeigt – funktio-

nal gebunden: 

• an den Förderauftrag des § 1 GenG, 

• an die Konkretisierung durch die Mitglieder, 

• und an die genossenschaftliche Ordnung als Ganzes. 

Daraus ergeben sich konkrete Pflichten: 
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a) Pflicht zur Ausrichtung am Förderauftrag 

Der Vorstand hat sämtliche Entscheidungen an der Förderung der Mitglie-

der auszurichten. Eine dauerhafte Abkehr hiervon ist unzulässig. 

b) Pflicht zur Beachtung der Mitgliederentscheidungen 

Die durch die Generalversammlung gesetzten Vorgaben sind verbindlich. 

Der Vorstand hat sie umzusetzen, nicht zu ersetzen. 

c) Pflicht zur Wahrung der genossenschaftlichen Struktur 

Der Vorstand darf die Genossenschaft nicht faktisch in eine andere Organi-

sationsform überführen, indem er ihre Tätigkeit von ihrem Zweck löst. 

d) Pflicht zur Selbstbegrenzung 

Die eigenverantwortliche Leitung ist keine Ermächtigung zur eigenständi-

gen Zwecksetzung. Sie verpflichtet zur verantwortlichen Umsetzung inner-

halb eines vorgegebenen Rahmens. 

4. Die Grenze: Wenn Leitung zur Zweckverschiebung wird 

Die kritische Schwelle ist dort erreicht, wo die Tätigkeit des Vorstands 

nicht mehr der Umsetzung des Förderauftrags dient, sondern zu dessen fak-

tischer Veränderung oder Verdrängung führt. 

Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn: 

• die Mitgliederförderung in den Hintergrund tritt, 

• wirtschaftliche Zielgrößen zum dominierenden Maßstab werden, 

• oder der Förderbegriff so weit ausgelegt wird, dass seine Bin-

dungswirkung verloren geht. 

In solchen Konstellationen stellt sich nicht nur eine Frage der Zweckmä-

ßigkeit, sondern eine der Rechtskonformität. 

Denn: 

➢ Der Vorstand ist nicht befugt, den Zweck der Genossenschaft neu zu 

definieren. 
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5. Institutionelle Interessen und strukturelle Spannungen 

Die Entwicklung der Genossenschaftsbanken vollzieht sich nicht im luft-

leeren Raum. Sie ist eingebettet in ein System genossenschaftlicher Orga-

nisationen, Verbände und Prüfungsstrukturen. 

Diese Strukturen erfüllen wichtige Funktionen, insbesondere im Bereich 

der Prüfung, Beratung und Interessenvertretung. Gleichzeitig können sie 

eigene institutionelle Interessen entwickeln, etwa im Hinblick auf Stabilität, 

Einfluss oder die Sicherung bestehender Strukturen. 

Hieraus können Spannungen entstehen: 

• zwischen Förderauftrag und institutioneller Stabilität, 

• zwischen Mitgliederinteressen und systemischer Perspektive, 

• zwischen rechtlicher Zweckbindung und praktischer Entwicklung. 

Die Diskussion um die Auslegung des Förderauftrags und um die Rolle der 

Mitglieder ist daher auch vor diesem Hintergrund zu sehen 

6. Zum Abschluss 

Die Genossenschaft ist eine Rechtsform mit klarer Bindung. Ihre Stärke 

liegt nicht in der Anpassung an beliebige Geschäftsmodelle, sondern in der 

Konsequenz, mit der sie ihren Zweck verfolgt. 

Die entscheidende Frage lautet daher nicht, wie weit sich die Genossen-

schaft an andere Unternehmensformen annähern kann, sondern: 

➢ Wie weit sie sich davon entfernen darf, ohne ihre eigene Grund-

lage zu verlieren. 

Oder zugespitzt: 

➢ Die größte Gefahr für die Genossenschaft liegt nicht im Wettbe-

werb – sondern in der schleichenden Auflösung ihres eigenen 

Zwecks. 
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Der Vorstand steht dabei im Zentrum dieser Ordnung – nicht als ihr Gestal-

ter, sondern als ihr Träger. 

Seine Aufgabe ist es, 

➢ die Genossenschaft nicht zu verändern, 

➢ sondern sie zu verwirklichen. 

Oder in der Formel dieses Buches: 

➢ Der Vorstand ist nicht Herr der Entwicklung – sondern Diener 

des Zwecks. 

Und gerade darin liegt seine Verantwortung: 

➢ Nicht alles zu tun, was möglich ist – 

sondern nur das, was der Genossenschaft entspricht. 
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In eigener Sache 

 

In diesem Sinne werden dieses und viele andere unserer Bü-

cher der Reihe „igenos Genossenschaftspraxis“ bewusst kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt. 

Sie sollen dazu beitragen, den Förderauftrag der Genossen-

schaft verständlich zu machen, wieder in den Vordergrund zu 

rücken und seine praktische Umsetzung zu stärken. 

Wenn Sie in diesen Ausführungen einen Nutzen sehen und 

diese Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns über eine 

freiwillige Spende an igenos Deutschland e.V.  Diese ist im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen steuerlich abziehbar. 

Nutzen Sie dazu den nachstehenden QR-Code. 

Einen Spendenbutton finden Sie auch auf unserer Webseite 

https://igenos.de 

Vielen Dank 

igenos Deutschland e.V. 

     Der Vorsta

 

 

nd 

https://igenos.de/
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